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Einladung zum 20-jährigen Jubiläum der Bargener Fähre und der Kleeblatt-Touren. Siehe S. 9!
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Gratulationen im August 2021 im Amtsbezirk 
Amt Kirchspielslandgemeinden Eider
Wir haben im August 2021 14 Geburtstagskinder und sechs gol-
dene Hochzeiten!
Hierzu gratulieren wir sehr herzlich und wünschen alles Gute!

Datum Anlass Anschrift
03.08. 90. Geburtstag Herr Karl Jöns

25794 Dörpling
03.08. 85. Geburtstag Frau Erna Jargstorf

25782 Tellingstedt
05.08. 85. Geburtstag Herr Hans-Wolfgang Schibath

25782 Tellingstedt
16.08. 80. Geburtstag Frau Bärbel Paulsen

25776 Rehm-Flehde-Bargen
17.08. 80. Geburtstag Frau Helga Ziegler

25774 Lehe
19.08. 85. Geburtstag Herr Hans Willi Ploog

25782 Tellingstedt
21.08. 101. Geburtstag Herr Willy Peters

25788 Delve
22.08. 85. Geburtstag Herr Günter Grottke

25782 Tellingstedt
23.08. 80. Geburtstag Frau Lene Thedens

25782 Tellingstedt
24.08. 90. Geburtstag Frau Heinke Sievers

25779 Hennstedt
29.08. 80. Geburtstag Herr Hans-Dieter Schmalmack

25799 Wrohm
31.08. 80. Geburtstag Frau Henni Geßner

25782 Schalkholz
31.08. 90. Geburtstag Frau Annemarie Groth

25779 Schlichting
31.08. 90. Geburtstag Frau Irmgard Peters

25782 Süderdorf
06.08. goldene Hochzeit Eheleute Gisela und Günther Storm

25794 Dörpling
06.08. goldene Hochzeit Eheleute Christine und Dieter Grimm

25782 Westerborstel
20.08. goldene Hochzeit Eheleute Elke und Willi Untiedt

25774 Lehe
20.08. goldene Hochzeit Eheleute Anne-Dörte und

Karl-Heinz Schuster
25782 Süderdorf

27.08. goldene Hochzeit Eheleute Petra und Werner Peters
25774 Lehe

27.08. goldene Hochzeit Eheleute Karin und Peter Eggers
25779 Süderheistedt

Gemeinde Dellstedt
Der Bürgermeister

Einladung zur Sitzung der  
Gemeindevertretung Dellstedt
am Donnerstag, 5. August 2021, um 19:30 Uhr
in der Gaststätte „Zur Eiche“, Teichstr. 1, 25786 Dellstedt

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 13 der letzten Sitzung vom 29.04.2021
3. Mitteilungen

Neue Öffnungszeiten
Die Amtsverwaltung öffnet ab August 2021 
wieder ihre Türen!

Ab dem 02. August können Sie auch ohne Terminvereinbarung 
in die Amtsverwaltung nach Hennstedt kommen, um Ihre Anlie-
gen zu klären. Eine Woche später öffnen auch die Außenstellen 
Tellingstedt und Lunden für den Publikumsverkehr ohne Termin-
vergaben.
Es gelten allerdings immer noch die bekannten Hygienemaß-
nahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (FFP2-, 
FFP3-, KN95- oder OP-Masken), Händedesinfektion und Ab-
stand halten.

Ab 02.08.2021:
Im Hauptsitz der Amtsverwaltung in Hennstedt benötigen Sie in 
den Vormittagsstunden (8:00 - 12:00 Uhr) keine Termine mehr.
In den Nachmittagsstunden (montags 12:00 - 14:00 Uhr, diens-
tags 13:00 - 16:00 Uhr und donnerstags 13:00 - 17:00 Uhr) ist 
weiterhin eine Terminvereinbarung notwendig.
Terminvereinbarungen Hennstedt: 04836 990-47 
oder 990-48

Um Angelegenheiten in den Bürgerbüros in Lunden und Tel-
lingstedt zu regeln, benötigen Sie in dieser Zeit auch weiterhin 
einen Termin:
Terminvereinbarungen Lunden: 04836 990-45 oder 990-46
Terminvereinbarungen Tellingstedt: 04836 990-44 
oder 990-88

Ab 09.08.2021:
In den Außenstellen Lunden und Tellingstedt ist nun auch vor-
mittags ohne Terminvereinbarung ein Besuch möglich. Für den 
Donnerstagnachmittag (13:00 - 17:00 Uhr) benötigen Sie wei-
terhin einen Termin, den Sie telefonisch unter den o. a. Telefon-
nummern abmachen können.

Amt KLG Eider
Der Amtsdirektor

Das Amt Kirchspielslandgemeinden Eider mit 
Sitz in Hennstedt, Kreis Dithmarschen, bietet 
zum 01. August 2022 mehrere attraktive

Ausbildungsplätze

zur/zum Verwaltungsfachangestellten in der Kommu-
nalverwaltung

an.

Ende der Bewerbungsfrist: 08.09.2021

Deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richtest du bitte 
an:

Amt KLG Eider
Der Amtsdirektor
z. Hd. Frau Britta Jensen
Kirchspielsschreiber-Schmidt-Straße 1
25779 Hennstedt

Die Stellenausschreibung und weitere Informationen findest du 
im Internet unter www.amt-eider.de/Stellenausschreibungen
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4. Neuwahl eines Mitgliedes für den Bau- und Wegeausschuss
5. Mitteilung und Genehmigung von über- und außerplanmäßi-

gen Aufwendungen und Auszahlungen 2020/21
6. Gemeinsame Erklärung des Kreises Dithmarschen und der 

Städte und Gemeinden zur Kreisumlage
7. Zuschussangelegenheiten
8. Stellungnahme über die geplante Landschaftsschutzge-

bietsverordnung des Kreises Dithmarschen
9. Straßen- und Wegeangelegenheiten
10. Eingaben und Anfragen

voraussichtlich nicht öffentlich
11. Genehmigung von Kaufverträgen
12. Vergabe von Bauplätzen
13. Erlass von Pachtforderungen

öffentlich
14. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Sitzungsteil gefass-

ten Beschlüsse

Mit freundlichen Grüßen

gez. Max Thießen Ploog
Der Bürgermeister

Zur Einhaltung der Vorgaben nach der Landesverordnung zur 
Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der aktuellen 
Fassung muss die Anzahl der für die Öffentlichkeit bereitgestell-
ten Besucherplätze ggfls. den räumlichen Gegebenheiten des 
Sitzungsortes angepasst werden. Die Entscheidung über die 
Anzahl der zugelassenen Besucher*innen trägt die/der Vorsit-
zende.
Für die Teilnahme an der Sitzung wird allen Sitzungsteilneh-
mern empfohlen, eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. Als solche gelten medizinische Masken oder Masken 
der Standards FFP 2, N95 oder KN95. Für Redebeiträge kön-
nen die Masken abgesetzt werden.

Gemeinde Gaushorn
Die Bürgermeisterin

Einladung zur Sitzung der Gemeindevertre-
tung Gaushorn
am Mittwoch, 11. August 2021, um 19:30 Uhr
im Dree-Dörper-Huus, An der Bundesstr. 11, 25782 Welmbüttel

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 13 der letzten Sitzung vom 

13.04.2021
3. Mitteilungen
4. Mitteilung und Genehmigung von über- und außer-

planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im 
Haushaltsjahr 2020

5. Beteiligung an der VR-Bank Westküste eG
6. Gemeinsame Erklärung des Kreises Dithmarschen 

und der Städte und Gemeinden zur Kreisumlage
7. Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin/des 

BürgermeistersVersteuerung der Einkünfte aus nicht 
selbstständiger Tätigkeit gem. § 19 EStG

8. Straßen- und Wegeangelegenheiten
8.1. Geschwindigkeitsbegrenzung Dorfstraße, Bahnhofs-

straße und Sohrtweg
8.2. Empfehlung für die L 147 auf Geschwindigkeitsredu-

zierung
8.3. Information Reparaturarbeiten im Sohrtweg

9. Feuerwehrangelegenheiten - Laufende Kosten 2021
10. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen
gez. Bianka Carstens
Die Bürgermeisterin

Zur Einhaltung der Vorgaben nach der Landesverordnung zur 
Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der aktuellen Fas-
sung muss die Anzahl der für die Öffentlichkeit bereitgestellten 
Besucherplätze ggfls. den räumlichen Gegebenheiten des Sit-
zungsortes angepasst werden. Die Entscheidung über die Anzahl 
der zugelassenen Besucher*innen trägt die/der Vorsitzende.

Für die Teilnahme an der Sitzung wird allen Sitzungsteilnehmern 
empfohlen, eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen. Als solche gelten medizinische Masken oder Masken der 
Standards FFP 2, N95 oder KN95. Für Redebeiträge können die 
Masken abgesetzt werden.

Amtliche Bekanntmachung des Amtes KLG Eider für 
die Gemeinde Hollingstedt

Feststellung eines neuen  
Gemeindevertreters
Die Gemeindevertreterin Karen Rohde hat ihr Mandat in der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Hollingstedt aufgrund ihres 
Wohnortwechsels niedergelegt.
Als neues Mitglied der Gemeindevertretung der Gemeinde Hol-
lingstedt stelle ich hiermit gemäß § 44 Abs. 3 des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetzes (GKWG) in der zurzeit gültigen Fassung

Dr. Christoph Kaden, Zahnarzt
geb. am 03.11.1984 in Berlin

wohnhaft in 25788 Hollingstedt, Krusenbusch 3

lfd. Nr. 10 des Listenvorschlages der Wählergemeinschaft Hol-
lingstedt (WGH) vom 22. Februar 2018 für die Gemeinde- und 
Kreiswahl am 06. Mai 2018 fest.
Jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes der Gemeinde Hollings-
tedt kann gegen diese Feststellung binnen eines Monats nach der 
Bekanntgabe gemäß §§ 38, 44 Abs. 3 GKWG Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ge-
meindewahlleiter des Amtes KLG Eider, Kirchspielsschreiber-
Schmidt-Straße 1, 25779 Hennstedt, Zimmer 21 zu erheben.

Hennstedt, 19.07.2021

Amt Kirchspielslandgemeinden Eider
Der Gemeindewahlleiter

Gemeinde Karolinenkoog
Der Bürgermeister

Einladung zur Sitzung der  
Gemeindevertretung Karolinenkoog
am Dienstag, 3. August 2021, um 19:00 Uhr
im Haus des Bürgermeisters Thomas Schmidt-Wiborg,
Lundener Str. 2, 25774 Karolinenkoog

Tagesordnung:
öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 7 der letzten Sitzung vom 25.02.2021
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b) der andere Elternteil, wenn er neben dem anmeldenden El-
ternteil Inhaber der elterlichen Sorge ist und mit dem Kind 
zusammenlebt oder aus einem anderen Grund mit verpflich-
tet wurde

c) der Elternteil, bei dem sich das Kind überwiegend aufhält
d) eine sonstige Person, die das Kind angemeldet hat
e) die Einrichtung, in der sich das Kind in einer stationären 

Maßnahme gem. SGB VIII/XII befindet

Mehrere Verpflichtete haften gesamtschuldnerisch.
(2) Die Voranmeldung für einen Betreuungsplatz muss spätes-
tens bis 15.01. eines jeden Jahres für das kommende Kita-Jahr 
in der Kindertagesstätte oder beim Amt KLG Eider vorliegen.
(3) Die Aufnahme des Kindes erfolgt auf Antrag der Personen-
sorgeberechtigten in der Regel zu Beginn des Kita-Jahres. Das 
Kita-Jahr beginnt jeweils am 01.08. und endet am 31.07. des 
Folgejahres.
Die Aufnahme ist grundsätzlich auch während des laufenden 
Kita-Jahres möglich, wenn freie Plätze zur Verfügung stehen.
Gem. § 3 Abs. 3 KiTaG soll die unverbindliche Voranmeldung 
über das Onlineportal der KiTa-Datenbank erfolgen.
(4) Die Personensorgeberechtigten haben im Aufnahmeantrag 
sowie der späteren verbindlichen Anmeldung die nach § 3 Abs. 
3 KiTaG benötigten Angaben zu machen. Dies sind u. a. Name, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift des Kindes sowie die 
Namen und Anschriften der Eltern und/bzw. Personensorgebe-
rechtigten, das gewünschte Aufnahmedatum und die Betreu-
ungszeit, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie weitere für 
die Betreuung notwenige Angaben.
(5) Für die Aufnahme ist eine ärztliche Bescheinigung, wie sie 
vom Gesundheitsamt vorgeschrieben ist, vorzulegen. Diese Be-
scheinigung darf nicht älter als 14 Tage sein.
Vor Aufnahme ist für jedes Kind ein Nachweis darüber vorzule-
gen, dass ein ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht 
(§ 20 Abs. 9 IfSG).
Ohne diesen Nachweis ist die Aufnahme des Kindes nicht mög-
lich.
Sollte die 2. Masernschutzimpfung des Kindes noch nicht er-
folgt sein, weil es bei Aufnahme das 2. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatte, haben die Eltern und/bzw. Personensorgebe-
rechtigten der Leitung der Einrichtung über die Folgeimpfung 
unaufgefordert einen Nachweis vorzulegen. Für Kinder, die in 
der Einrichtung bereits vor dem 1.3.2020 betreut wurden, gelten 
die Übergangsregelungen des § 20 Abs. 10 IfSG.
(6) Eine Abmeldung des Kindes ist in der Regel nur zum Ende 
des Kindertagesstättenjahres möglich. In besonderen Fällen 
(z.B. Wegzug) können Personensorgeberechtigte das Betreu-
ungsverhältnis mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende 
kündigen.
Darüber entscheidet der Träger.
Des Weiteren endet das Betreuungsverhältnis ohne besondere 
schriftliche Abmeldung bei Eintritt der Schulpflicht.
(7) Hat das Kind die Einrichtung länger als 2 Wochen nicht be-
sucht, ohne dass eine Mitteilung der Personensorgeberechtig-
ten erfolgte, ist der Träger berechtigt, das Betreuungsverhältnis 
zu beenden.
Die Personensorgeberechtigten sind vorher anzuhören.
(8) Werden die Gebühren über einen Zeitraum von 3 aufeinan-
der folgenden Monaten nicht gezahlt, wird das Kind von der Be-
treuung ausgeschlossen.
Der Träger kann das Betreuungsverhältnis aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Frist beenden, insbesondere wenn die 
Förderung der übrigen Kinder der Gruppe beeinträchtigt wird.
Die Personensorgeberechtigten sind hierüber schriftlich zu in-
formieren.

§ 3
Vergabe von freien Plätzen
(1) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die freien Plätze in der 
Einrichtung, legt die Gemeinde schriftliche, öffentlich zugängli-
che Aufnahmekriterien fest.

3. Mitteilungen
4. Gemeinsame Erklärung des Kreises Dithmarschen und der 

Städte und Gemeinden zur Kreisumlage
5. Abschluss von Zuwendungsvereinbarungen
6. Jahresabschlüsse 2013-2019
7. Aufstockung Beteiligung an der VR Bank Westküste eG
8. Straßen- und Wegeangelegenheiten
9. Eingaben und Anfragen

voraussichtlich nicht öffentlich
10. Grundstücksangelegenheiten

öffentlich
11. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Sitzungsteil gefass-

ten Beschlüsse

Mit freundlichen Grüßen

gez. Thomas Schmidt-Wiborg
Der Bürgermeister

Zur Einhaltung der Vorgaben nach der Landesverordnung zur 
Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der aktuellen 
Fassung muss die Anzahl der für die Öffentlichkeit bereitgestell-
ten Besucherplätze ggfls. den räumlichen Gegebenheiten des 
Sitzungsortes angepasst werden. Die Entscheidung über die 
Anzahl der zugelassenen Besucher*innen trägt die/der Vorsit-
zende.
Für die Teilnahme an der Sitzung wird allen Sitzungsteilneh-
mern empfohlen, eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. Als solche gelten medizinische Masken oder Masken 
der Standards FFP 2, N95 oder KN95. Für Redebeiträge kön-
nen die Masken abgesetzt werden.

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Linden

Benutzungs- und Gebührensatzung der 
Gemeinde Linden für die Kindertagesstätte 
„Küselwind“ Linden
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für Schl.-H. vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 57), der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 Al-
ternative 2 und 6 Abs. 1 bis 5 des Kommunalabgabengesetzes 
des Landes Schl.-H. vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 
27), der §§ 22 - 24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII 
vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), sowie des § 31 Abs. 
1 Satz 1 und 2 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kinderta-
gesförderungsgesetz - KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 759) in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung Linden vom 18.05.2021 
folgende Satzung erlassen:

§ 1
Gegenstand der Abgabe
Die Gemeinde Linden unterhält als öffentliche Einrichtung eine 
Kindertageseinrichtung mit 2 Familiengruppen, in denen Kinder 
im Alter von 0 - 6 Jahren, eine Regelgruppe, in der Kinder im 
Alter von 3 - 6 Jahren und eine Krippengruppe, in der Kinder im 
Alter von 0 - 3 Jahren betreut werden.
Zur teilweisen Deckung der Kosten dieser Einrichtung wird eine 
Benutzungsgebühr erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner, An- und Abmeldungen, Kündigung
(1) Zur Zahlung der Gebühr bei der Betreuung ist verpflichtet:

a) der Elternteil, der das Kind angemeldet hat
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Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Kräften und den 
Personensorgeberechtigten erforderlich. Die Personensorgebe-
rechtigten verpflichten sich durch die Aufnahme ihres Kindes zu 
einer aktiven Mitarbeit.
(3) Die Aufsichtspflicht obliegt kraft Gesetzes den Personensorge-
berechtigen. Für die Dauer des Besuches der Einrichtung wird die 
Aufsichtspflicht auf den Einrichtungsträger übertragen. Der Träger 
bedient sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen pädagogisch 
ausgebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
(4) Die Personensorgeberechtigten übergeben die Kinder zu Be-
ginn der Betreuungszeit dem Kita-Personal und holen es nach 
Beendigung der Betreuungszeit beim Personal in der Kinderta-
gesstätte wieder ab. Es ist dem Betreuungspersonal untersagt, 
die Kinder nach Hause zu bringen.
(5) Für den Weg zur Einrichtung sowie für den Nachhauseweg sind 
allein die Personensorgeberechtigten aufsichtspflichtig.
(6) Zur Sicherung der Kinder auf dem Weg von der Einrichtung 
zum Elternhaus ist mit der Einrichtung schriftlich zu vereinbaren:

a) Von welcher Person das Kind abgeholt wird,
b) Personen, die dem Kita-Personal nicht bekannt sind, ein 

Kind auf dem Nachhauseweg betreuen dürfen und
c) ob bestimmte Personen als Begleitperson ausgeschlossen 

sind

(7) Zur Teilnahme an Ausflügen ist die schriftliche Einwilligung 
der Personensorgeberechtigten erforderlich.
(8) Falls Eltern und /bzw. Personensorgeberechtigte oder von diesen 
beauftragten Begleitpersonen mit „ihrem Kind“ in der Kindertages-
einrichtung weilen oder es bei einer Veranstaltung begleiten, sind 
sie für das Kind aufsichtspflichtig. Das Kind untersteht hier nicht der 
Obhut der Einrichtung, solange es nicht dem Einfluss der Erziehungs-
berechtigten oder Begleitperson „entzogen“ (Vorführung) ist. Für die 
Zeit, in der die Kindertageseinrichtung über die Kinder „verfügt“, ist 
sie verantwortlich und damit auch aufsichtspflichtig.
(9) Die Erreichbarkeit der Eltern und/bzw. Personensorgeberech-
tigten ist für den Bedarfsfall jederzeit sicherzustellen.
(10) Jede Änderung in der Abholerlaubnis ist anzuzeigen.
(11) Aufgrund der Bedarfsplanung kann es passieren, dass ver-
einzelt Gruppenwechsel zwischen den Kita-Jahren durchgeführt 
werden müssen.
Die Einteilung der einzelnen Gruppen erfolgt durch die Kita-
Leitung.
(12) Wird die gesamte Kindertagesstätte oder einzelne Gruppen 
auf Anordnung des Gesundheitsamtes, aus anderen zwingenden 
Gründen oder für eine Fortbildung aller pädagogischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter vorübergehend geschlossen oder in ihrem 
Betrieb eingeschränkt, besteht kein Anspruch auf Aufnahme des 
Kindes in eine andere Gruppe oder Notgruppe oder auf Scha-
densersatz. Eine Erstattung des Teilnahmebeitrags aus diesem 
Grund erfolgt nicht.

§ 8
Versicherung
(1) Die Kinder sind während des Aufenthaltes in der Kindertages-
stätte sowie während gemeinsamer Veranstaltungen außerhalb 
der Kindertageseinrichtung gegen Unfall versichert. Ferner sind 
sie auf dem direkten Weg zur und von der Kindertagesstätte ver-
sichert, soweit keine Verletzung der Aufsichtspflicht der Perso-
nensorgeberechtigten vorliegt.
(2) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, einen Unfall, 
den das Kind auf dem Weg zur Kindertageseinrichtung oder auf 
dem Nachhauseweg hat, der Leitung der Kindertageseinrichtung 
unverzüglich zu melden, damit die Kindertageseinrichtung ihrer 
Meldepflicht gegenüber der Unfallversicherung nachkommen 
kann.
(3) Verlust, Verwechslung und Beschädigung der Kleidung und 
anderer mitgebrachter Gegenstände des Kindes sind nicht ver-
sichert.
Eine Haftung wird nicht übernommen.

§ 9
Gebührensatz
(1) Die monatliche Gebühr für ein angemeldetes Kind beträgt 
nach § 31 Abs. 1 KiTaG

Aufnahmekriterien sind:
- Lindener Kind
- Geschwisterkind
- Berufstätig
- Alleinerziehend
- Ältere Kind

(2) Die Festlegung der Gewichtung der Aufnahmekriterien er-
folgt im Beirat.
Die Gewichtung ist bei der Kita-Leitung einsehbar.
(3) Sofern ein Kind keinen Platz bekommen hat, wird dieses auf 
Wunsch der Personensorgeberechtigten auf eine Warteliste ge-
nommen.

§ 4
Öffnungszeiten und Schließzeiten
(1) Die Kita ist grundsätzlich montags bis freitags von 07:00 bis 
14:00 geöffnet.
(2) Die Betreuungszeiten in den Gruppen sind jeweils 5 Stun-
den, täglich von 07:00 bis 12:00 Uhr.
(3) Für die Gruppen werden Spätdienste (12:00 bis 13:00 Uhr u. 
13:00 bis 14:00 Uhr) angeboten.
(4) Die Kindertageseinrichtung kann auf Anordnung des Ge-
sundheitsamtes oder aus anderen zwingenden Gründen (un-
vermeidbare Bauarbeiten, unvorhersehbare Schadensfälle, un-
überbrückbarer Personalengpass) vorübergehend geschlossen 
oder in ihrem Betrieb eingeschränkt werden. In diesen Fällen 
besteht kein Anspruch auf anderweitige Betreuung oder Scha-
densersatz. Eine Erstattung der Gebühren aus diesem Grund 
erfolgt nicht.
(5) Bei Sonderveranstaltungen der Kindertageseinrichtung kön-
nen sich die Öffnungszeiten für einen bestimmten Zeitraum ver-
schieben.
(6) Die Schließzeit der Kita erfolgt in den ersten 3 Wochen der 
Sommerferien in Schleswig-Holstein.

§ 5
Alter
Grundsätzlich werden nur Kinder in die Regelgruppe aufgenom-
men, die das dritte Lebensjahr vollendet haben. Über Ausnah-
men entscheidet der Träger in Absprache mit der Kita-Leitung.
Die Aufnahme in die Krippengruppe erfolgt mit Vollendung des 
ersten Lebensjahres. Ausnahmen werden im Einzelfall im Kita-
Beirat beraten.

§ 6
Krankheit
(1) Bei Erkrankung des Kindes oder eines Haushaltsangehöri-
gen des Kindes an einer übertragbaren Krankheit ist dies der 
Leitung unverzüglich mitzuteilen. Solange die Gefahr einer 
Krankheitsübertragung besteht, darf das Kind die Einrichtung 
nicht besuchen (§ 34 IfSG), allerdings mindestens 48 Stunden.
Eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ist vorzulegen, 
wenn das Kind die Einrichtung nach der Krankheit wieder be-
sucht.
(2) Die Leitung der Kindertageseinrichtung ist verpflichtet, außer 
den nach § 34 Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen über-
tragbaren Krankheiten oder entsprechenden Verdachtsfällen 
jede Häufung anderer schwerwiegender Erkrankungen, wenn 
als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind, unver-
züglich dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden.
(3) Für die gesundheitlichen Anforderungen an die Aufnahme 
und Betreuung der Kinder und die Anforderungen an die in den 
Kindertagesstätten tätigen Personen gelten die Vorschriften 
des Infektionsschutzgesetzes.

§ 7
Regelungen für den Besuch der Einrichtung
(1) Der regelmäßige Besuch der Einrichtung ist Voraussetzung 
für eine kontinuierliche Förderung des Kindes. Falls ein Kind 
nicht zur Kindertagesstätte kommen kann, ist die Leitung des 
Kindergartens umgehend zu benachrichtigen. Es wird erwar-
tet, dass die Kinder spätestens bis 8:30 Uhr eintreffen, um eine 
Gruppenarbeit gewährleisten zu können.
(2) Im Interesse der Förderung jeden einzelnen Kindes ist eine 
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(4) Die Elternvertretung vertritt die Interessen der Eltern ge-
genüber der Gemeinde und wirkt auf eine angemessene Be-
teiligung von Personensorgeberechtigten mit Migrationshinter-
grund und die Berücksichtigung ihrer Interessen hin. Sie ist an 
den wesentlichen inhaltlichen und organisatorischen Entschei-
dungen der Einrichtung rechtzeitig zu beteiligen, die insbeson-
dere die Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption, die 
Aufnahmekriterien, die Öffnungs- und Schließzeiten, die Benut-
zungsgebühren oder die Verpflegung betreffen. Die Gemeinde 
unterstützt die Arbeit der Elternvertretung, insbesondere deren 
Kommunikation mit den Personensorgeberechtigten, und gibt 
ihr die für eine wirkungsvolle Beteiligung erforderlichen Aus-
künfte unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen und der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Sie hat 
die schriftlichen Stellungnahmen der Elternvertretung bei ihren 
Entscheidungen angemessen zu berücksichtigen und auf ein-
vernehmliche Lösungen hinzuwirken.
(5) Um eine rationelle Arbeitsweise sicherzustellen, entscheidet 
die Elternvertretung, welche Aufgaben und Entscheidungen im 
Rahmen der Beteiligung durch den Träger auf den Beirat dele-
giert werden. Eine Rückdelegation aus dem Beirat ist im Einzel-
fall durch Beschluss möglich.

§ 14
Beirat
(1) Die Gemeinde richtet für die Kindertageseinrichtung einen 
Beirat im Sinne des § 32 Absatz 3 Satz 1 KiTaG ein.
Er besteht aus sechs Mitgliedern und setzt sich wie folgt zu-
sammen:

- zwei Mitglieder, die von der Gemeinde entsandt werden,
- zwei Mitglieder, die von der Elternvertretung entsandt wer-

den,
- zwei Mitgliedern, der pädagogischen Kräfte - (Leitung der 

Kindertageseinrichtung).

(2) Die Aufgaben des Beirates richten sich nach § 31 Abs. 2 Satz 
2 und § 32 Abs. 2 KiTaG.
(3) Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich.
(4) Der Beirat gibt sich bei Bedarf eine Geschäftsordnung.

§ 15
Datenverarbeitung
(1) Zur Erfüllung der Aufgaben der Kindertageseinrichtung, zur 
Ermittlung der Gebührenpflichten und zur Festsetzung der Ge-
bühren im Rahmen dieser Satzung ist es gemäß §§ 3, 4 und 12 
des Landesdatenschutzgesetzes SH (LDSG) i. V. m. Art. 6 Nr. 
1 a, b + e und Art. 9 Abs. 1 und 2 a+b Datenschutzgrundverord-
nung (DS-GVO) zulässig, neben den Angaben aus der Anmel-
dung für die Kindertageseinrichtung, die Daten aus folgenden 
Unterlagen zu verarbeiten bzw. sich diese Daten übermitteln zu 
lassen, soweit sie zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung 
erforderlich sind:
Einwohnermeldeämter
KiTa Portal Schleswig-Holstein
(2) Darüber hinaus sind die Erhebung und die Weiterverarbei-
tung personenbezogener Daten zu Kontrollzwecken zulässig, 
soweit es zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforder-
lich ist.
(3) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben 
der Gebührenpflichtigen und von den nach Absatz 1 anfallenden 
Daten ein Verzeichnis der Benutzer und der Gebührenpflichti-
gen mit den für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung er-
forderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 
Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden.
(4) Der Einsatz von technikunterstützender Informationsverar-
beitung ist zulässig.

§ 16
Stundung, Niederschlagung und Erlass
Bei Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen ist 
die jeweils gültige Dienstanweisung des Amtes KLG Eider an-
zuwenden.

1. für Kinder, die das dritte Lebensjahr zu Beginn des Monats 
noch nicht vollendet haben 7,21 € pro vereinbarter wöchent-
licher Betreuungsstunde.

2. für ältere 5,66 € pro vereinbarter wöchentlicher Betreuungs-
stunde.

Zur teilweisen Deckung der Kosten dieser Einrichtung werden 
Benutzungsgebühren wie folgt erhoben:

Regelgruppe 07:00 bis 12:00 Uhr 141,50 €/Monat
Spätdienst bis 13:00 Uhr 169,80 €/Monat
Spätdienst bis 14:00 Uhr 198,10 €/Monat
Familiengruppe Ü3 07:00 bis 12:00 Uhr 140,50 €/Monat
Spätdienst bis 13:00 Uhr 169,80 €/Monat
Spätdienst bis 14:00 Uhr 198,10 €/Monat
Familiengruppe U3/
Krippe

07:00 bis 12:00 Uhr
180,25 €/Monat

Spätdienst bis 13:00 Uhr 216,30 €/Monat
Spätdienst bis 14:00 Uhr 252,35 €/Monat
Verpflegungspauschale saisonal ausge-
wogenes Frühstück 20,00 €/Monat

(2) Die Gebühr wird auf der Grundlage der gebuchten wöchent-
lichen Betreuungsdauer als Monatsgebühr in 12 vollen Monats-
beträgen erhoben. Sie ist auch in Zeiten der Abwesenheit des 
Kindes infolge der planmäßigen oder unplanmäßigen Schließ-
tage oder aus sonstigen Fehlzeitgründen des Kindes zu entrich-
ten.

§ 10
Zahlung und Fälligkeit der Gebühr
(1) Die Gebühr wird stets für einen vollen Kalendermonat erho-
ben. Die Gebühr entsteht mit dem 01. des Monats in den gemäß 
der schriftlichen Anmeldung der erste Betreuungstag fällt. Sie 
endet mit dem letzten Tag des Monats in den gemäß der Abmel-
dung der letzte Betreuungstag fällt.
(2) Die Fälligkeitstermine werden durch Gebührenbescheid fest-
gesetzt.
(3) Die Gebühr wird auch dann in voller Höhe erhoben, wenn 
das Kind wegen Krankheit oder aus anderen Gründen die Be-
treuungseinrichtung nicht besucht.

§ 11
Säumniszuschläge und Mahnkosten
Die Fälligkeitstermine werden durch Gebührenbescheid festge-
setzt.
Bei verspäteter Zahlung ist für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des rückständigen Be-
trages zu entrichten.
Bei erfolgter Mahnung fallen zusätzlich Mahngebühren nach der 
Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung an.

§ 12
Ermäßigung
Ermäßigungen (geringes Einkommen, Geschwister) für die für 
den Besuch der Kindertagesstätte zu zahlenden Elternbeiträge 
richten sich nach der Sozialstaffel des Kreises Dithmarschen.

§ 13
Mitwirkung der Personensorgeberechtigten
(1) Der Besuch des Kindes in der Kindertageseinrichtung ist nur 
sinnvoll, wenn Elternhaus und Kindertageseinrichtung zusam-
menarbeiten.
(2) Die Personensorgeberechtigten der die Einrichtung nutzen-
den Kinder bilden die Elternversammlung.
(3) Die Kita-Leitung lädt im Kindergartenjahr zu mindestens ei-
ner Elternversammlung auf Gruppen- oder Einrichtungsebene 
pro Halbjahr ein. Bis zum 30. September jeden Jahres werden 
auf der Elternversammlung oder den Elternversammlungen eine 
Elternvertretung sowie die Delegierten für die Wahl der Kreisel-
ternvertretung nach § 4 Absatz 1 KiTaG gewählt. Die Elternver-
tretung wählt aus ihrer Mitte eine Sprecherin oder einen Spre-
cher und eine Stellvertretung.
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Gemeinde Schlichting
Der Bürgermeister

Einladung zur Sitzung der Gemeindevertre-
tung Schlichting
am Dienstag, 10. August 2021, um 20:00 Uhr
in der Gaststätte „Dithmarscher Hof“, Hauptstr. 19, 25779 Kleve

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 17 der letzten Sitzung vom 08.06.2021
3. Mitteilungen
4. Baumaßnahme „Alte Schule“
5. Jahresabschlüsse 2013 - 2019
6. Mitteilung und Genehmigung von über- und außerplanmä-

ßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 
2020

7. Straßen- und Wegeangelegenheiten
8. Eingaben und Anfragen
9. Einwohnerfragestunde

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dieter Lipski
Der Bürgermeister

Zur Einhaltung der Vorgaben nach der Landesverordnung zur 
Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der aktuellen 
Fassung muss die Anzahl der für die Öffentlichkeit bereitgestell-
ten Besucherplätze ggfls. den räumlichen Gegebenheiten des 
Sitzungsortes angepasst werden. Die Entscheidung über die 
Anzahl der zugelassenen Besucher*innen trägt die/der Vorsit-
zende.
Für die Teilnahme an der Sitzung wird allen Sitzungsteilneh-
mern empfohlen, eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. Als solche gelten medizinische Masken oder Masken 
der Standards FFP 2, N95 oder KN95. Für Redebeiträge kön-
nen die Masken abgesetzt werden.

Bekanntmachung der Gemeinde St. Annen

Beschluss zum Bebauungsplan Nr. 3 der 
Gemeinde St. Annen für das Gebiet „südlich 
der an der Ortslage angrenzenden Fläche, 
östlich der Dorfstraße auf einer Länge von 
140 m und einer Tiefe von 90 m“
Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 06.07.2021 den 
Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde St. Annen für das Ge-
biet „südlich der an der Ortslage angrenzenden Fläche, 
östlich der Dorfstraße auf einer Länge von 140 m und einer 
Tiefe von 90 m“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
aus dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen. Dies wird hier-
mit bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des 31.07.2021 in Kraft. 
Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklärungdazu von diesem 
Tage an in der Amtsverwaltung des Amtes KLG Eider in 25779 
Hennstedt, Kirchspielsschreiber-Schmidt-Straße 1, Zimmer 32, 
während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einse-
hen und über den Inhalt Auskunft erhalten.

§ 17
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung für den Kin-
dergarten Linden vom 11.09.2018, zuletzt geändert mit Satzung 
vom 05.06.2020 außer Kraft.

25791 Linden, den 19.05.2021

Gemeinde Linden

gez. Karl-Heinz Popp
Bürgermeister

Die vorstehende Änderungssatzung der Gemeinde Linden für 
die Kindertagesstätte Linden wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Jeder kann während der Dienstzeiten im Verwaltungs-
gebäude des Amtes Kirchspielslandgemeinden Eider, Kirch-
spielsschreiber-Schmidt-Straße 1, 25779 Hennstedt, Zimmer 
28, Einsicht in die Satzung nehmen.

Hennstedt, den 08.07.2021

Amt Kirchspielslandgemeinden Eider
Der Amtsdirektor
Im Auftrag
gez. Jan Haalck

Veröffentlicht im Informationsblatt des Amtes KLG Eider am 
30.07.2021

Gemeinde Schalkholz
Der Bürgermeister

Einladung zur Sitzung der  
Gemeindevertretung Schalkholz
am Mittwoch, 18. August 2021, um 19:00 Uhr
im Dörpshuus, Hauptstr. 36, 25782 Schalkholz

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 14 der letzten Sitzung vom 28.07.2021
3. Mitteilungen
4. Beratung und Beschlussfassung über Realisierung von PV-

Freiflächenanlagen
5. Nachtragshaushalt
6. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Manfred Lindemann
Der Bürgermeister

Zur Einhaltung der Vorgaben nach der Landesverordnung zur 
Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der aktuellen 
Fassung muss die Anzahl der für die Öffentlichkeit bereitgestell-
ten Besucherplätze ggfls. den räumlichen Gegebenheiten des 
Sitzungsortes angepasst werden. Die Entscheidung über die 
Anzahl der zugelassenen Besucher*innen trägt die/der Vorsit-
zende.
Für die Teilnahme an der Sitzung wird allen Sitzungsteilneh-
mern empfohlen, eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. Als solche gelten medizinische Masken oder Masken 
der Standards FFP 2, N95 oder KN95. Für Redebeiträge kön-
nen die Masken abgesetzt werden.
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St. Annen (Betriebsstätte der Heim GmbH) für das Gebiet 
„Hofstelle Heim, Österfeld 14“, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und aus dem Text (Teil B), als Satzung beschlos-
sen. Dies wird hiermit bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des 31.07.2021 in Kraft. 
Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklärungdazu von diesem 
Tage an in der Amtsverwaltung des Amtes KLG Eider in 25779 
Hennstedt, Kirchspielsschreiber-Schmidt-Straße 1, Zimmer 32, 
während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einse-
hen und über den Inhalt Auskunft erhalten.
Aufgrund der derzeit bestehenden Situation ist das Verwal-
tungsgebäude des Amtes KLG Eider in 25779 Hennstedt, Kirch-
spielsschreiber-Schmidt-Straße 1, nur eingeschränkt betretbar. 
Für die Einsicht der Planunterlagen ist im Vorwege telefonisch 
ein Termin zu vereinbaren. Zur Abstimmung eines kurzfristigen 
Termins setzen Sie sich bitte mit Herrn Maaßen (Telefon: 04836 
990-0 oder per E-Mail Hans.Maassen@amt-eider.de) in Verbin-
dung.
Zusätzlich wurden der B-Plan, die Begründung und die zusam-
menfassende Erklärung ins Internet unter der Adresse „www.
amt-eider.de“ eingestellt.
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichne-
ten Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
dem Amt/der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dassel-
be gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen 
Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen B-Plan in eine 
bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen wird hingewiesen.
Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO 
bezeichneten landesrechtlichen Formvorschriften über die Aus-
fertigung und Bekanntmachung der B-Plan-Satzung sowie eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt/der 
Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der 
Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.

Hennstedt, den 19.07.2021

Amt KLG Eider
Der Amtsdirektor
Im Auftrage
Hans Maaßen

Veröffentlicht im Informationsblatt des Amtes KLG Eider - Nr. 
15 - am 30.07.2021 sowie auf der Internetseite des Amtes KLG 
Eider unter Amt KLG Eider - Wirtschaft und Verkehr - Bauen im 
Amtsbereich - Gemeinde St. Annen - Bebauungspläne.

Aufgrund der derzeit bestehenden Situation ist das Verwal-
tungsgebäude des Amtes KLG Eider in 25779 Hennstedt, Kirch-
spielsschreiber-Schmidt-Straße 1, nur eingeschränkt betretbar. 
Für die Einsicht der Planunterlagen ist im Vorwege telefonisch 
ein Termin zu vereinbaren. Zur Abstimmung eines kurzfristigen 
Termins setzen Sie sich bitte mit Herrn Maaßen (Telefon: 04836 
990-0 oder per E-Mail Hans.Maassen@amt-eider.de) in Verbin-
dung.
Zusätzlich wurden der B-Plan, die Begründung und die zusam-
menfassende Erklärung ins Internet unter der Adresse „www.
amt-eider.de“ eingestellt.
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichne-
ten Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
dem Amt/der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dassel-
be gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen 
Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen B-Plan in eine 
bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen wird hingewiesen.
Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO 
bezeichneten landesrechtlichen Formvorschriften über die Aus-
fertigung und Bekanntmachung der B-Plan-Satzung sowie eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt/der 
Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der 
Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.

Hennstedt, den 19.07.2021

Amt KLG Eider
Der Amtsdirektor
Im Auftrage
Hans Maaßen

Veröffentlicht im Informationsblatt des Amtes KLG Eider - Nr. 
15 - am 30.07.2021 sowie auf der Internetseite des Amtes KLG 
Eider unter Amt KLG Eider - Wirtschaft und Verkehr - Bauen im 
Amtsbereich - Gemeinde St. Annen - Bebauungspläne.

Bekanntmachung der Gemeinde St. Annen

Beschluss zum vorhabenbzogenen Bebauungsplan 
Nr. 4 der Gemeinde St. Annen (Betriebsstätte der Heim 
GmbH) für das Gebiet „Hofstelle Heim, Österfeld 14“

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 06.07.2021 den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde 
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Die Bargener Fähre und die  
beliebten Kleeblatt-Touren feiern 
ihr 20-jähriges Jubiläum:
Am Sonntag, den 01. August 2021, 10:00 Uhr 
- 19:00 Uhr, am Fähranleger der Bargener 
Fähre in Bargen.

Programm:

• 10:00 Uhr: Offizielle Eröffnung

• 10:00 Uhr - 
12.00 Uhr:

Delvtown Jazzmen

• 12:30 Uhr: Prämierung des schönsten Fahrrades

• 13:00 Uhr: „Zwei-Fähren-Tour“ - geführte Radtour mit 
Dirk Meyer

• 16:00 Uhr: De Wallener

• 10:00 Uhr - 
19:00 Uhr:

Buntes Programm mit Musik, Überraschun-
gen, Speisen und Getränken.

Kommen Sie aus allen Himmelsrichtungen zu uns und feiern 
Sie mit.

Neben Informationen rund um die Bargener Fähre und die 
Kleeblatt-Touren erwartet Sie ein buntes Programm mit musika-
lischer Unterhaltung, Speisen und Getränken.
„Kaffee und Kuchen“ bekommen Sie auf beiden Seiten der Ei-
der!

Die Veranstaltung wird unter Beachtung der dann geltenden 
Corona-Landesverordnung durchgeführt.
Wir freuen uns auf Sie!

Fährverein „Bargener Fähre“ e. V.

Kirchengemeinde Pahlen

Gottesdienst Pahlen

01.08. 09:30 Uhr Gottesdienst,
Pastor J. Denke

08.08. 10:00 Uhr Eidertaufe am Bootshafen,
Pastor J. Denke & W. Petersen

15.08. 09:30 Uhr Gottesdienstastor J. Denke

Gegenwärtig herrscht immer noch während Amtshandlungen 
(Trauerfeiern und Beisetzungen), sowie Präsenzgottesdiensten, 
Maskenpflicht beim Betreten der Kirche!
Besuchen Sie uns unter https://www.kirchengemeinde-pahlen.
de/ oder www.kirche-tellingstedt.de (Am besten nicht über 
Suchmaschine gehen, sondern das obere Adressensuchfach 
auf dem Browser-Deckblatt nutzen, also ganz oben auf der ers-
ten Seite, wenn Sie ins Internet gehen.)

Ihr Pastor Jörg Denke

Nachruf

Am 24.06.2021 verstarb

Werner Schaffranek
im Alter von 83 Jahren.

Der Verstorbene gehörte vom 27.08.2002 bis 31.05.2008 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Tielenhemme an.

In dieser Zeit hat er sich mit Tatkraft und Umsicht für 
die Belange der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
Tielenhemme eingesetzt. Wir haben seine Arbeit sehr 
geschätzt und werden sein Andenken in Ehren halten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Gemeinde Tielenhemme

Hans-Hermann de Freese
Bürgermeister

Tielenhemme, im Juli 2021

Öffentliche Bekanntmachung über die Offen-
legung des Liegenschaftskatasters
Aus Anlass der Übernahme der Flurbereinigung Wrohm und der 
damit verbundenen Flächenneuberechnung, sowie Nutzungs-
artenänderungen hat das Landesamt für Vermessung und Geo-
information Schleswig-Holstein das Liegenschaftskataster der
Gemeinde: Wrohm
Gemarkung: Wrohm
Flur(en): 12

erneuert.

In dem Zeitraum vom 02. August bis 02. September 2021 wer-
den in den Diensträumen des Landesamts für Vermessung und 
Geoinformation Schleswig-Holstein, Dienstgebäude Marien-
hofweg 84-86, 25813 Husum, während der Dienststunden von 
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und Mo. - Do. 14.00 - 15.30 Uhr das 
Katasterkarten- und das Katasterbuchwerk, die im Amtlichen 
Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS®) automati-
siert geführt werden, offengelegt.
Mit Ablauf der Offenlegungsfrist gilt das erneuerte Liegen-
schaftskataster als bekannt gegeben und tritt an die Stelle des 
bisherigen Liegenschaftskatasters. Auszüge aus dem erneuer-
ten Katasterbuchwerk werden an die Finanzbehörden abgege-
ben.

Hinweis:
Zur weiteren Eindämmung des Coronavirus kann das Kataster-
karten- und das Katasterbuchwerk nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung (04841 996-0) eingesehen werden.
Bei Erscheinen bitten wir Sie, das Kundencenter einzeln zu be-
treten, von begleitenden Personen abzusehen, einen Mindest-
abstand von 1,5 m einzuhalten und während des Aufenthaltes 
eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Erneuerung des Liegenschaftskatasters kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schles-
wig-Holstein, Mercator-Straße 1, 24106 Kiel, einzulegen.
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So., 08.08. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pastor Burzeya

So, 13.08. 10:00 Uhr Gartenandacht bei Fam. Stankuweit, 
Wrohm Neuenfähre

Wichtige Informationen bezüglich der Gottesdienste 
in unserer Kirchengemeinde:

• Alle Gottesdienste in Tellingstedt sind bei schönem Wetter 
auch draußen neben der Kirche möglich.

• Taufen sind im Anschluss an die Gottesdienste immer 
möglich. Bitte sprechen Sie die Pastoren an.

• Es gilt bei den Gottesdiensten in Tellingstedt derzeit eine 
Höchstzahl der Teilnehmenden von 70 Teilnehmenden.

• Bitte tragen Sie beim Betreten der Kirche und bis zum Sitz-
platz FFP2-Masken oder Hygienische-OP-Masken.

• Beim Betreten der Kirche werden die Hände durch den 
bereitgestellten Spender desinfiziert.

• Zwischen einzelnen Personen wird der Sicherheitsabstand 
von mindestens 1,5 m eingehalten. Personen einer Haus-
gemeinschaft können zusammensitzen.

• Die Friedenskirche in Wrohm steht für Gottesdienste und 
Taufen in kleinem Rahmen auch wieder zur Verfügung. 
Außengottesdienste in Wrohm werden vom Wrohm-Aus-
schuss geplant und noch bekanntgegeben.

Änderungen aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie 
sind möglich. Bitte achten Sie ggf. auf die aktuellen Hinweise in 
den Schaukästen und auf der Homepage der Kirchengemeinde 
(www.tellingstedt-kirche.de)

Unsere Gottesdienste und Termine  
in der Region Lunden, Hemme, St. Annen 
und Schlichting

Sonntag, 1. August, 9. Sonntag nach Trinitatis
Lunden 10:00 Uhr Gottesdienst Pastorin Loepthien
Schlichting 10:00 Uhr Gottesdienst Pastorin Rattay
Sonntag, 15. August, 11. Sonntag nach Trinitatis
Lunden 10:00 Uhr Gottesdienst Pastorin Loepthien

Die etwas andere Kirchenerkundung

Mit dem Fahrrad von Lunden nach Schlichting
am Samstag, den 11. September 2021

Wir möchten gerne in beiden Kirchen, nach einer kurzen ge-
schichtlichen Einführung, unter anderem in beiden Kirchen die 
Kraft der Stille des Kirchraumes näherbringen.
Der Ablauf ist wie folgt geplant:
Beginn ist um 13:30 Uhr mit der Begrüßung in Lunden.
Dann ab circa 14:15 Uhr mit dem Fahrrad durch das Moor, vor-
bei am Enten-, Storchen-, Fasanen-, Hasen-, Reh- und Fuchs-
weg zur Schlichtinger Kirche (bei schlechtem Wetter bitte mit 
dem Auto in Fahrgemeinschaften fahren). Dort machen wir dann 
eine Pause. Es ist Kaffee und Kuchen vorbereitet.
Danach Erkundung der Schlichtinger Kirche und zum Abschluss 
eine kleine Andacht. (Ende ca. 16:30 Uhr)

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. Bei Mehran-
meldung versuchen wir einen zweiten Termin zu finden.
Anmeldung bitte im Kirchenbüro unter 04882 360

Marlies Rattay und Hans-Jürgen Löbkens

Anmeldungen zum Konfirmandenunterricht

Liebe Jugendliche, liebe Eltern!

Corona hin oder her: es geht weiter!
Ab sofort können sich alle Jugendlichen zum Konfirmandenun-
terricht anmelden.
Entweder telefonisch im Gemeindebüro unter der 04882 360 
oder per E-Mail unter Lunden@kirche-dithmarschen.de.
Einzige Voraussetzung ist, dass die Jugendlichen bis zum 31. 
Juli 2022 14 Jahre alt sein müssen.

Gottesdienste und  
Veranstaltungen der  
Kirchengemeinde Delve
Da sich die St. Marienkirche zu Delve auch noch 
längerfristig im Umbau befindet, laden wir alle 
Interessierte herzlich zu den Gottesdiensten in 
die Dankeskirche zu Pahlen ein.

Öffentliche Sprechzeiten Kirchenbüro 
Delve:
mittwochs 15:00 - 16:00 Uhr
Erreichbarkeit außerhalb der Sprechzeiten:
dienstags - freitags von 10:00 - 12:00 Uhr

Kirchengemeinde Pahlen, An der Kirche 6, 25794 Pahlen, Tel.: 
04803 6146
E-Mail: pahlen@kirche-dithmarschen.de

Ihr Pastor Jörg Denke

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Hennstedt

Gottesdienste und Veranstaltungen Juli/August 2021

So., 01.08. 10:00 Uhr Gottesdienst
Prädikant Tange

So., 08.08. 09:30 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation
Pastor Thom

So., 08.08. 11:00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation
Pastor Thom

Mo., 09.08. 19:00 Uhr Konzert
Vocalensemble Quintenzirkel

Neues Jugendprojekt in Hennstedt

Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Gemein-
schaftsschule Hennstedt und der Kirchengemeinde Hennstedt : 
die Gründung eines Jugendprojektes für alle interessierten Ju-
gendlichen ab einem Alter von 13 Jahren. Musik, Spiel, Denk-
anstöße, Band und Chor, Theater, Licht- und Tontechnik – und 
miteinander Stück für Stück ein Programm entwickeln, das ir-
gendwann auftrittsfähig ist! Darum soll es gehen!
Wir arbeiten nach dem olympischen Prinzip : Dabei sein ist al-
les! Mitmachen kann jeder : Man muss keiner Konfession oder 
einer bestimmten Religion angehören, auch Schülerinnen und 
Schüler anderer Schulen und aus anderen Orten sind uns herz-
lich willkommen, Vorkenntnisse in irgendeiner Hinsicht sind 
nicht erforderlich! Vielmehr geht es darum, Interessen und Ta-
lente in der Gemeinschaft mit anderen zu entdecken und weiter 
zu entwickeln!
Zum Kernteam, das dieses Projekt begleitet, gehören Beate 
Rust, Martin Saager und Kent Pegler von Thun. Bei besonderen 
Anlässen und Themen wird dieses Team unterstützt von den 
Musical-Darstellern Björn Klein und Ivo Giacomozzi und der Po-
pularmusikerin Anne Petersen vom Kirchenkreis Dithmarschen.
Interessierte können sich als Ansprechpartner an Thomas Rust 
wenden (rust@kirche-dithmarschen.de/Tel.: 0151 67853816).
Das erste Treffen findet nach den Sommerferien am Donners-
tag, 12. August 2021, um 18:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus in 
Hennstedt statt. Eine vorherige Anmeldung bei Thomas Rust 
wäre aus organisatorischen Gründen sehr hilfreich!

Gottesdienste und Veranstaltungen  
der Ev. -Luth. St. Martins- 
Kirchengemeinde Tellingsedt

So., 01.08. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pastor Plate
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Dorffest Fedderingen
Liebe Fedderinger Bürger/innen, liebe Gäste,

ich möchte mich bei allen Helfern/innen, allen Geld-Sach und 
Kuchenspendern für das leckere Kuchenbuffet zu unserem 
Dorffest, ganz herzlich bedanken. Innerhalb kürzester Zeit, war 
es dank eurer Hilfe möglich, dieses Fest, nach den zur Zeit gel-
tenden Coronaregeln auf die Beine zu stellen. Ohne euch alle 
wäre es nicht möglich gewesen.
Wir haben alles auf einen Tag draußen komprimiert, es war an-
ders als gewohnt, meines Erachtens jedoch besonders schön.
Das Wetter hat es sehr gut mit uns gemeint, es wurde im Verlauf 
des Tages immer schöner und gegen Abend auch immer wär-
mer. Mich hat es sehr gefreut, Menschen zu treffen, die man 
lange nicht gesehen hat und in viele glückliche Gesichter zu 
schauen, besonders gefreut habe ich mich über die glücklichen 
Kinder aus Fedderingen und aus den anderen Gemeinden, die 
durch ihr mitwirken unser Fest bereichern. Das Königspaar der 
Erwachsenen aus dem Jahr 2019 Olaf Wendland und Natalie 
Stümer wurden von Nora Rettenberger und Jörg Petersen ab-
gelöst. Nach zweijähriger Regentschaft, die es noch nie gege-
ben hat, war es an der Zeit.

Die Königswürden der Kinder gingen an:

Gruppe 0 - 5 Jahre Frieda Carstens und Emil Hellwig
Gruppe 6 - 10 Jahre Phibie Martens und Luca Stöcken
Gruppe 11 - 15 Jahre Emily Abel(Billgow) und Timo Martens

Der Schinken für das Ratespiel ging an Sina Lübbecke und Mi-
cke Wulff.

Zwischenspiel Gießkanne Schuppern

Kinder: 1. Marie Wulff 1. Finnja Plöger
Erwachsene: 1. Sina Lübbecke 1. Fin-Ole Dassow

Tim Maaßen Micha Lübbecke

Nach den Sommerferien starten wir mit dem Konfirmandenun-
terricht!
Das erste Treffen findet am Mittwoch, dem 11. August 2021, um 
17:00 Uhr in der Kirche statt!
Wie genau der Unterricht ablaufen wird, werden wir von der ak-
tuellen Corona-Lage abhängig machen!
Die Konfirmationen werden dann am 1. und 8. Mai 2022 statt-
finden!
Wir freuen uns auf euch!

Bürgersprechstunde am 5.8.
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Delve,

bedauerlicherweise musste die Bürgersprechstunde im Juli 
sehr kurzfristig ausfallen.
Am Donnerstag, den 05. August findet von 18:15 Uhr bis min-
destens 19:00 Uhr wieder eine Bürgersprechstunde statt, wie 
jeden ersten Donnerstag im Monat.

Wir freuen uns auf Eure/Ihre Anregungen.

Matthias Retzlaff
Bürgermeister

Veranstaltungskalender  
Delve-Hollingstedt - Ergänzung
Eine Ergänzung zum Veranstaltungskalender:
Am 05. November findet um 19:30 Uhr in Hansen´s Gasthof 
Preisdoppelkopf, Skat und Knobeln statt (Veranstalter: Reitge-
meinschaft).

Dörpling mit 50+ unterwegs

Wir freuen uns auf eine neue Fahrt!

Am Samstag, den 28. August 2021 unternehmen wir eine 
Ganztagesfahrt.
Starten wollen wir um 08:00 Uhr und fahren dann zum großen 
Frühstück ins Marien Café in Flensburg an der Förde. Dort kön-
nen wir eine große Kaffee- und Teekannensammlung bewun-
dern.
Danach fahren wir mit einem Ausflugschiff Richtung Dänemark 
an den Ochseninseln vorbei bis Glücksburg.
Wir passieren das Schloss Glücksburg.
Von dort geht es mit dem Bus auf Tour nach Dänemark.
Ein Gästeführer erzählt uns von „Land und Lüüd“ und histori-
schen Bauwerken.
In Sonderborg haben wir Zeit für einen Stadtbummel, auch hier 
wird der Gästeführer uns Wissenswertes erzählen.
Im Café „Det Gamie Radhaus“ in Gravenstein werden wir eine 
„dänische“ Kaffeetafel genießen. Ca. 18:30 Uhr sind wir dann 
wieder in Flensburg am ZOB.
Der Ausweis, die Maske und der Impfnachweis müssen mit!

Abfahrt: 08:00 Uhr
Kosten 
pro Person:

Bus, Frühstück, Schiff, Reisebe-
gleitung

70.00 €
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für 40 Jahre. Als Überraschung gab es für drei Sängerinnen ei-
nen Blumenstrauß zum 80. Geburtstag. Danach wurde noch ein 
bisschen geklönt und ein Termin für die Fahrradtour festgelegt.
Diese fand dann am 13. Juli statt. Anschließend gab es wieder 
bei Bürger Frech im Markttreff „Inne Merrn“ ein tolles Grillbuffet. 
Alles war, wie immer, superlecker. Dank an Marco und Team!
Das war schon mal ein Anfang und wir hoffen, dass es bald mit 
der Choraktivität weitergehen kann.

Klönschnack Fedderingen
Liebe Fedderinger Bürger und Bürgerinnen,

an jedem ersten Mittwoch im Monat findet unser Klönschnack-
nachmittag statt. Jeder ist herzlich willkommen daran teilzuneh-
men.
Treffen ist am Heideweg 7 im Gemeindehaus um 14:15 Uhr.
Es wird gemütlich Kaffee getrunken und anschließend können 
Karten oder andere Gesellschaftsspiele gespielt oder einfach 
nur geklönt werden. Auf Wunsch findet gelegentlich auch eine 
Fahrradtour statt.
Der Klönschnack endet um 18:00 Uhr. Wer kein Interesse an 
Spielen hat, kann auch einfach nur zum Kaffeetrinken kommen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ich und meine Unterstützerinnen Ute Sohrt und Staphanie Stö-
cken freuen uns auf euch.
Der nächste Termin ist der 04.08.2021.

Gaby Beetz
Bürgermeisterin

Keine Abendkasse
Tickets unter: www.kurz.sh/badezeit

Chorgemeinschaft Hennstedt
Am 30. Juni fand unser coronabedingt erstes gemeinsames 
Treffen statt. Wir hatten einen Gast vom Sängerbund, der ein 
paar Ehrungen unserer Sängerinnen und Sänger vornahm. Für 
60 Jahre wurden Anni Dücker und Lieschen Broders und für 25 
Jahre Elli Schallhorn geehrt. Bei den Männern waren es für 50 
Jahre Horst Grunwald und für 40 Jahre Uwe Bindgen. In Ab-
wesenheit Gudrun von Leesen für 50 Jahre und Richard Hinz 
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4. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederver-
sammlung

5. Ehrungen
6. Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden
7. Berichte der Spartenleiterlimien
8. Bericht des Kassenwarts (Schatzmeisters)
9. Bericht der Kassenprüfer
10. Entlastung des Vorstandes
11. Abstimmung der Aufnahme der Tanzsparte
12. Neuwahlen (2.Vorsitzende(r), Schatzmeisterlin, Schriftfüh-

rerlin, Beisitzerlin sowie die folgenden Spartenleiter/innen: 
Vereinskinder- und Jugendturnwartlin, Mädchen- und 
Jugendfußballobmann)

13. Bestätigung, der durch die Abteilungen gewählten Spar-
tenleiterlinnen: Vereinsturnwartl/in, Fußballobmann 
(Damen und Herren), Tennisobmann, Tischtennisobmann, 
Obmann Schwimmen, Obmann Boule, Obfrau Tanzen 
(Spartenversammlungen müssen wegen Corona nicht 
durchgeführt werden)

14. Wahl eines Kassenprüfers
15. Bestätigung Vereinsjugendwart(in) und Stellvertreter(in)
16. Anträge
17. Verschiedenes

Für die Durchführung der Sitzung gelten die gültigen Corona-
Vorgaben der Landesregierung SH.
Satzung § 12, Abs. 7, Satz 1: Jedes Mitglied kann bis spätestens 
drei Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim enge-
ren Vorstand eine Ergänzung der Tagesverordnung beantragen

Mit sportlichem Gruß

Sebastian Rosinski
Vorstand
SSV Hennstedt e. V.

SSV Hennstedt sucht  
Übungsleiter für das Kinderturnen

SSV Hennstedt e. V.
- Sparte Kinderturnen -

Saison 2021/2022
Liebe Sportfreunde.
dies ist ein Notruf der Sparte Kinderturnen.
Wir suchen dringend Übungsleitennnen bzw. Übungsleiter so-
wie Betreuerinnen bzw Betreuer für folgende Altersklassen

Schulkinder (ca. 6 bis 13 Jahre)

Montag: 17:00 Uhr - 18:30 Uhr

1 • 2 Personen

Eltern-Kind-Turnen

Dienstag: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr

1 • 2 Personen

Bitte meldet euch kurzfristig. sofern ihr weitere Infos benötigt 
oder wenn ihr Interesse an einer dieser interessanten Aufgaben 
habt. Erzählt und leitet es bitte auch weiter.
Einarbeitung sowie Aus-/Fortbildung ist möglich.

Die Kinder freuen sich schon auf die neue Saison.

Die Spartenleiterin Kinderturnen
Heinke Frischmuth

Tel.: 04836 - 1437
E-Mail: schriftfuehrerassv-hennstedt.de

Oldtimer-Trecker-Club Hennstedt u. U.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Mitglieder, der OTC lädt am 31.August 2021 um 19:00 Uhr 
zur ordentlichen Mitglieder- und Jahreshauptversammlung bei 
„Bürger Frech“ in den Markttreff „Inne Merrn“ ein.

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Beschlussfassung über letzte Protokolle
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht der Kassenprüfung
5. Aussprache über die Berichte in TO 3 und 4
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahlen
7.1. Wahl eines/einer Vorsitzenden/Vorsitzenden und der Stell-

vertretung
7.2.Wahl der Schriftführung
8. Beschlussfassung über vorliegende Anträge (Anträge des 

Vorstandes und der Mitglieder müssen dem 1. Vorsitzen-
den mindestens 3 Tage vor der Jahreshauptversammlung 
schriftlich vorliegen)

9. Termine und Jahresplanung
10. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Ludwig Clausen und der Vorstand des OTC

Da die Corona-Regelungen immer noch ihre Gültigkeit haben, 
bitten wir sehr um die Einhaltung und Beachtung der aktuell gül-
tigen Hygieneregeln. Es gelten zum Zutritt die Regeln: Getestet 
(nicht älter als 24 Stunden), Geimpft und Genesen.

SoVD Ortsverband Hennstedt

www.sovd-hennstedt.de

Es geht wieder los, wir dürfen wieder zusammen 
feiern!!

Wir laden ein zum Spanferkelessen mit Bratkartoffeln und 3 
Salaten am Samstag, den 14.08.2021 im Freibad in Hennstedt.
Der Preis für die Veranstaltung beträgt.
• für Mitglieder 10,00 €
• für Gäste 18,50 €
Einlass ist frühestens! 19:00 Uhr

Anmeldung bis zum 07.08.2021 bei Brigitte Felgenhauer unter 
der Telefonnummer 04836 9963530

Einige Auflagen gibt es aber doch:
• Ihr dürft euch bei der Veranstalltung frei Bewegen also 

nicht nur kurzzeitig den Platz verlassen. Bitte achtet dabein 
aber auf den 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen oder 
Gruppen

• Ein Mund-Nasen-Schutz muss nur noch in den Toiletten-
räumen getragen werden.

SSV Hennstedt e.V.

Jahreshauptversammlung 2021

Zu der am Dienstag, dem 10. August 2021 um 19:30 Uhr im 
Bürger Frech („Inne Merrn“) in Hennstedt stattfindenden 
Jahreshauptversammlung der SSV Hennstedt laden wir hiermit 
herzlich ein.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totenehrung
3. Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptver-

sammlung
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Mitteilung
Es stehen noch zwei Grundstücke auf dem Schafbusch zur Ver-
fügung.
Für weitere Informationen bitte beim Bürgermeister anfragen.

Mo. - Do.: ab 17:00 Uhr
Fr.: 13:00 Uhr

T. Schittkowski
Tel.: 04836 2152551

Beweglich sein, beweglich bleiben,  
beweglich werden
Die Kulturetage im Haus des Gastes in Krempel startet ab 
03.08.2021 einen neuen Kurs unter dem Motto “zu alt gibt´s 
nicht“, jeweils Dienstag von 16:30 bis 18:00 Uhr.
Körpertraining, Elemente aus dem Yoga, Pilates und Feldenk-
rais inklusive sanftem Bodentraining. Der Kurs findet statt ab 6 
TeilnehmerInnen.

Infos unter 04836740 oder www.kulturetage.info

Monatliche Bürgersprechstunde  
der Gemeinde Lehe
mit dem Bürgermeister Rolf Thiede am 04. Au-
gust 2021 von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr im Feu-
erwehrgerätehaus Bürgermeister Rolf Thiede 
bietet für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lehe eine 
Sprechstunde an.

Sie treffen Ihren Bürgermeister jeden 1. Mittwoch im Monat in 
der Zeit von 17.30 Uhr bis 18:30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. 
Hier können Sie Ihre Fragen stellen, Ihre Probleme schildern 
und Anregungen geben.
Diese Einladung gilt natürlich auch an alle Jugendlichen der Ge-
meinde Lehe.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister
Rolf Thiede

SSV Hennstedt sucht Übungsleiter  
im Bereich Jugendfußball

SSV Hennstedt. e. V.
- die Jugendfußballobleute -

Saison 2021/2022
Hallo zusammen,

dies ist ein Notruf der Jugendfußballabteilung.
Wir suchen dringend noch Betreuerinnen und Betreuer bzw. Trai-
nerinnen und Trainer für folgende Mannschaften:

D2-Junior (Jahrgang 2010) - eine Trainerin oder einen 
Trainer

E-Junior (Jahrgänge 20211/2012) - ein Trainergespann

Bitte meldet euch kurzfristig, sofern ihr weitere Infos benötigt oder 
wenn ihr Interesse an einer dieser interessanten Aufgaben habt.
Im schlimmsten Fall - den wir unbedingt vermeiden möchten - 
müssten wir beide Mannschaften, die bereits zum Spielbetrieb 
gemeldet sind, wieder abmelden.

Die Jugendfußballobleute

Axel Heesch
Andreas Paulsen

Kontakt: 0157 78931723 (WhatsApp oder Anruf)
E-Mail: ssv.axel.heesch@t-online.de

Sprechtag der  
Gemeindevertretung Hollingstedt
Die Gemeindevertretung Hollingstedt bietet wie-
der jeden ersten Donnerstag im Monat eine 
Bürgersprechstunde an.

Der nächste Sprechtag findet am Donnerstag, 05. August 
2021 um 19.30 Uhr im Dorfhaus in 25788 Hollingstedt statt.
Auch Jugendliche sind zu dieser Sprechstunde herzlich einge-
laden.

Gemeinde Hollingstedt

Der Bürgermeister
gez. Lars Paulsen

Monatliche Bürgersprechstunde 
der Gemeinde Kleve mit dem  
Bürgermeister Thomas Schittkowski
Bürgermeister Thomas Schittkowski bietet für alle 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kleve am 
03.08.2021 eine Sprechstunde an.
Sie treffen Ihren Bürgermeister jeden 1. Dienstag im Monat in der 
Zeit von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr im Gemeinderaum.
Diese Einladung gilt natürlich auch an alle Jugendlichen der Ge-
meinde Kleve.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister
Thomas Schittkowski
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Bei Fragen:
H. Thiesen (1. Vors.) 0172 1672263
N. Molch (2. Vors.) 01525 6514038
N. Bischoff (3. Vors.) 0173 1955806

Die Reitplatzordnung ist zu beachten! Es besteht Helmpflicht.

Große Babybörse in Linden
Am Samstag, den 04.09.2021 findet die 
große Babybörse von 09:00 Uhr bis 12:00 
Uhr in der Lindenhalle, An der Schule 2 in 25791 Linden statt.
Alle gebrauchten Kinderartikel sind nach Größen und getrennt 
nach Mädchen und Jungen sortiert ausgelegt. Besonders toll ist 
auch die große Auswahl an Spielzeug.

Für alle Besucher gilt: Bitte den Sicherheitsabstand von 1,5 
Metern zu anderen Personen einhalten. Das Tragen eines 
Mund-Nasenschutz beim Besuch der Babybörse ist Pflicht.
Wer noch eine Nummer zum Verkauf benötigt, wendet sich bitte 
an Nina Bischoff, Mobil: 0173 1955806

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.

Die Dörpskinner Lin e. V.

Unser Dorf soll 
sauber bleiben …
… dachten sich 34 Lindener Kinder und 
sammelten kurzerhand den Müll von Stra-
ßenrand und Co.
Dafür zogen sie in Kleingruppen aus maximal zwei Haushalten 
los, da coronabedingt gerade natürlich kein herkömmlicher Um-
welttag möglich ist.
Eine Mutter der Dörpskinner hatte Linden zuvor in Abschnitte 
unterteilt und diese den Gruppen zugeordnet. Über 20 Müllsä-
cke später wurden die Kinder gleich dreifach belohnt: mit einem 
Lob des stolzen Bürgermeisters und der Dörpskinner, einem Eis 
vom Eiswagen und einem sauberen Dorf. Auch ein Bewusstsein 
für unsere Umwelt und die Natur wurde sicherlich geschaffen 
bzw. geschärft.

Unser Dank gilt:
Sarina F., Romy F., Joshua S., Lysanne S., Smilla G., Louisa B., 
Levke P., Celine B., Zoe W., Laura T., Leonie B., Bent W., Mi-
chel-Bo W., Henry W., Joris S., Max H., Delf B., Anna H., Hanna 
N., Lovis B., Julian B., Nick H., Nickolas H., Frieda F., Benjamin 
S., Johanna W., Marie W., Hennes F., Jesse F., Fiete V., Mark K., 
Marie M., Klara S., Alisa J.

Fahrradrallye in Linden
Am Freitag, den 06. August 2021 findet auf dem 
Dörpsplatz wieder die traditionelle Fahrradral-
lye in Linden statt.

Start: von 18:00 bis 19:00 Uhr
Startgeld: 1 € pro Person

Es gibt wieder für jeden etwas zu gewinnen!

Alle Lindener Bürger/innen, Vereine und Verbände, Jugendliche 
und Kinder sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Es wird wieder in Gruppen gefahren, die sich aber auch spontan 
beim Dörpsplatz ergeben können.

Wichtig: Jeder Teilnehmer braucht eine Negativ-Test-Be-
scheinigung bzw. seinen Impfpass.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Auf gutes Wetter, gemütliches 
Beisammensein und viele Teil-
nehmer freut sich der Kulturaus-
schuss.

Ringreitergilde Linden
Der Vorstand
www.ringreitergilde-linden.de

Öffentliches Kinder- und 
Jugend- Ringreiten in Linden
Schritt - Trab - Galopp
bis einschl. 15 Jahre

Samstag, den 07.08.2021

Anmelden bis 06.08.2021 bei Nadine Molch (Mobil: 01525 
6514083)
Antreten um 11:30 Uhr
Auf dem Dörpsplatz (Am Kreisverkehr)
Startgeld: 2 € + Geschenk im Wert von 8 €
Die aktuell geltenden Corona Bekämpfungs-VO muss berück-
sichtigt werden!
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Es gibt Kaffee & Kuchen und Grillspeisen.

Bei Fragen:
H. Thiesen (1. Vors.) 0172 1672263
N. Molch (2. Vors.) 01525 6514038
N. Bischoff (3. Vors.) 0173 1955806

Die Reitplatzordnung ist zu beachten! Es besteht Helmpflicht.

Ringreitergilde Linden
Der Vorstand
www.ringreitergilde-linden.de

Internes Ringreiten in Linden
ab dem 16. Lebensjahr

Sonntag, den 08.08.2021

Antreten um 12:30 Uhr
Anmelden bis 07.08.2021 bei Nadine Molch
Startgeld: 15 €
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Es gibt Kaffee & Kuchen und Grillspeisen.
Die aktuell geltenden Corona Bekämpfungs-VO muss berück-
sichtigt werden!

scheinigung bzw. seinen Impfpass.
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AZE Lunden-Lehe e. V.

Absage Kinderangeln der Anglerzunft-
Eiderkante am 07. August 2021

Die Anglerzunft-Eiderkante hat beschlossen, dass Kinderan-
geln in diesem Jahr nicht durchzuführen.
Wir bedauern diesen Entschluss sehr und bitten um Euer Ver-
ständnis.
Wir hoffen, diese beliebte Veranstaltung im kommenden Jahr 
wie gewohnt wieder durchführen zu können.

Weitere Informationen zur Anglerzunft-Eiderkante Lunden-Lehe 
findet ihr auf unserer Internetseite www.anglerzunft-eiderkante.de

Der Vorstand
Anglerzunft-Eiderkante
Lunden-Lehe

Seniorenfahrt der Gemeinden Pahlen,  
Dörpling, Tielenhemme, Wallen.

Am 16. September 2021 ist die diesjährige Nachmittagsfahrt.
Eine Fahrt nach Nordstrand mit Reisebegleitung wird geboten.
(Kaffee und Kuchen sowie ein Abendessen im Dörplinger Krog.)
Der Eigenanteil beträgt: 15.00 € (wird im Bus eingesammelt.)

Abfahrt:

Schwimmbad Pahlen: 12:30 Uhr
Dörplinger Krog: 12:35 Uhr
Tielenhemme und Wallen nach Absprache

Anmeldungen bis zum 02.09.2021 bei: Elke Kock Tel. 523
Maske und Impfausweis nicht vergessen!

Auf einen schönen Nachmittag freuen sich die Bürgermeister!

Thorsten Reepenn (Pahlen)  Volker Lorenzen (Dörpling)
Dieter Kurzke (Wallen)   Hans Hermann de Freese 
(Tielenhemme)

Erreichbarkeit Kümmerer

Tel.: 01520 1710622
E-Mail: kuemmerer@gemeinde-pahlen.de
Web: Homepage der Gemeinde Pahlen „Kümmerer“
persönlich: dienstags, 10:00 bis 12:00 Uhr und

16:30 bis 18:30 Uhr
Mühlenkamp 17, Pahlen
(ehem. Gebäude der Raiffeisenbank)

Mit freundlichen Grüßen

Udo Lehmann
Kümmerer Pahlen, Dörpling, Tielenhemme, Wallen

Stammtisch SPD Lunden

Donnerstag, 05.08.2021 - 19:00 Uhr Feu-
erwehrgerätehaus Lehe

Am Donnerstag den 05.08.2021 um 19:00 Uhr veranstalten die 
Mitglieder der SPD Lunden-Krempel-Lehe einen Stammtisch in 
Lehe. Es sind alle Bürger der Gemeinden eingeladen um einen 
Dialog mit Ihren anwesenden Gemeindevertretern zu führen. 
Hierbei sind alle Themen rund um die Gemeinden aber auch 
Allgemeines aus der Tagespolitik denkbar und wünschenswert.
Ebenfalls wollen wir ausdrücklich auch alle interessierten Ju-
gendlichen einladen teilzunehmen.
Als Gäste werden der Direktkanditat zur Bundestagswahl Jens-
Peter Jensen sowie die beiden Kandidierenden um die Direkt-
kandidatur zur Landtagswahl 2022 Philippa Petersen und Bas-
tian Lindenbauer dabei sein. Nutzt diese Gelegenheit gerne um 
eure Kandidaten persönlich kennen zu lernen.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch und einen schönen 
Abend.

Eure SPD Lunden-Krempel-Lehe

Für den Vorstand
Lars Brauns

LandFrauen Lunden u.U. e. V.

Fahrradtour der Lundener Landfrauen

Es geht wieder los.
Die Lundener Landfrauen unternehmen eine Fahrradtour ent-
lang des Nord-Ostsee-Kanals.
Um 08:00 Uhr treffen auf dem Gänsemarkt in Lunden zum Verla-
den der Fahrräder. Um 08:30 Uhr dann Abfahrt nach Brunsbüt-
tel. Hier startet die Tour entlang des Kanals bis nach Bornholt. 
Es sind ca. 40 km und gut zu fahren. Nach einem gemeinsamen 
Kaffeetrinken Rückreise nach Lunden.
Die Fahrt wird von der Fa. Neubauer Touristik, Flensburg durch-
geführt.
Kosten: 53,50 € p. P. Anmeldung unter 04882 245 bei Marie-
Luise Witt bis zum zum 02.08.2021.
Gäste sind herzlich willkommen.

Treffen des Kreativkreises

Das nächste Treffen des Kreativkreises ist am 18. August 2021 
um 14:30 Uhr im Haus des Gastes in Krempel.

Blumenwiese
Die Blumenwie-
se der Lundender 
Landfrauen steht in 
voller Blüte.
Nachdem Sabie 
Glöde den Boden 
bestellt und einge-
sät hat, kann man 
das Ergebnis jetzt in 
voller Blüte sehen. 
Es duftet nach den 
verschiedenen Blu-
men und es summt 
weit und breit. Ein 
tolles Ergebnis fin-
den die Lundener 
Landfrauen.
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Kunstgriff in Süderheistedt
Im Rahmen des Kunstgriff 2021 findet die Ausstellung Vielfalt statt. 
Zu sehen sind Acrylbilder in der „Open Air Galerie“ im Garten von 
Ina Berg, jeweils am Samstag und Sonntag, 07. und 08.08.2021 
und 21. und 22.08.2021 von 14:00 - 18:00 Uhr. Und falls der Dith-
marscher Sommer nicht mitspielt, findet Vielfalt eben im Haus 
statt …
Am Sonntag, den 
22.08. gibt es zu-
sätzlich Kaffee und 
Kuchen im Garten 
sofern das Wetter 
mitspielt (einen Hin-
weis hierzu gibt es 
auf www.BergWerk-
art.de/Aktuelles).

Weitere Informatio-
nen:
Ina Berg, www.
BergWerk-ar t .de, 
Waldweg 14, 25779 
Süderheistedt

Weitere Informatio-
nen zu Dithmarscher 
Kulturprojekten er-
halten Sie unter: 
www.kunstgriff.de

Jagdgenossenschaft Rehm-Flehde-Bargen
Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung am Diens-
tag, 17.08.2021 um 19:30 Uhr im Haus des Gastes in Krempel

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Jahresbericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes
5. Gestellung und Handhabung Treibewagen
6. Jagdpachtangleichung
7. Verwendung der Jagdpacht
8. Anträge
9. Wahlen

- Wahl eines Jagdvorstehers
- Wahl eines stellv. Jagdvorstehers
- Wahl eines Schriftführers
- Wahl eines stellv. Schriftführers
- Wahl eines Kassenwartes
- Wahl eines stellv. Kassenwartes
- Wahl von zwei Beisitzern

10. Verschiedenes

Anträge können schriftlich bis zum 17.08.2021 oder mündlich in 
der Versammlung gestellt werden.
Eine Versammlung ist beschlussfähig, wenn mind. 1/10 der 
stimmberechtigten Jagdgenossen vertreten ist. Bei Beschluss-
unfähigkeit ist eine neue Versammlung am gleichen Tag und Ort 
einzuberufen, die dann, ohne Rücksicht auf die Zahl der vertre-
tenden Stimmen beschlussfähig ist.
Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der 
Mehrheit der anwesenden und vertretenden Stimmen als auch 
der Mehrheit der vertretenden Grundfläche. Im Vertretungsfall 
ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Bei Stimmengleich-
heit kommt kein Beschluss zustande.
Teilnahme nur mit Negativ-Bescheinigung!
Geimpfte (mindestens 14 Tage Abstand nach vollständiger Imp-
fung) und Genese müssen keinen negativen Test vorlegen. Hier 
reicht der Impfnachweis durch Vorlage eines Impfausweises 
oder einer Impfbescheinigung bzw. der Genesenennachweis 
(positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage zurück-
liegt und nicht älter als 6 Monate ist).
Für die Teilnahme an der Versammlung wird allen Teilnehmern 
empfohlen, eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen. Als solche gelten medizinische Masken oder Masken der 
Standards FFP2, N95 oder KN95. Für Redebeiträge können die 
Masken abgesetzt werden.

Rehm-Flehde-Bargen, 07.07.2021

Der Jagdvorsteher
gez. Joachim Sötje

Die nächste Ausgabe Die nächste Ausgabe 
erscheint erscheint 

am 13. August 2021.am 13. August 2021.
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SoVD Ortsverband Tellingstedt

Datum: 09.07.2021
Mitgliederversammlung des SoVD, Ortsverband 
Tellingstedt

Wechsel in der Führung des SoVD, Ortsverband 
Tellingstedt

Unter Corona-Bedingungen trafen sich die Mitglieder des SoVD, 
Ortsverband Tellingstedt, in der Markthalle. Die große Halle bot 
die Voraussetzung für eine Veranstaltung mit Abstand und unter 
Einhaltung der drei „G“ (Geimpfte, Genießen und Getestete).
Alle, gemäß Satzung, vorgeschriebenen Tagesordnungspunk-
te konnten zügig abgearbeitet werden. Einen breiten Rahmen 
nahmen die Ehrungen ein. So konnte die Vorsitzende, Renate 
Eggers, insgesamt 28 Ehrungen für 20, 25 und 30 Jahre vor-
nehmen.
Höhepunkt der Versammlung war der Wechsel an der Spitze 
des Verbandes. Renate Eggers kandidierte nicht erneut für den 
Vorsitz. Sie wurde mit vielen lobenden Worten durch die zwei-
te Vorsitzende, Inge Scharf, verabschiedet. Aber auch die Eh-
rengäste, Amtsvorsteher Manfred Lindemann, Bürgermeisterin 
Elke Jasper und Kreisvorsitzender Hans-Otto Umlandt, bedan-
ken sich bei der ausscheidenden Vorsitzenden und würdigten 
ihre hervorragende Arbeit für den Verband.
Einstimmig wählte die Versammlung den ehemaligen Bürger-
meister von Tellingstedt, Helmut Meyer, zum neuen Vorsitzen-
den. Der neue Vorstand besteht weiterhin aus Inge Scharf, 
zweite Vorsitzende, Hans Thomsen, Schatzmeister, Karl-Heinz 
Eggers, stellv. Schatzmeister, Monika Ehmke, Schriftführerin, 
Elke Blohm, stellv. Schriftführerin, Isabell Eggers, Frauenbeauf-
tragte sowie Christa Korinth und Ursula Harder als Beisitzeri-
nen. Als Revisoren fungieren Erwin Grap, Günter Schlüter und 
Hans-Werner Rix.

TTiippppss ggeeggeenn HHiittzzee ffüürr SSeenniioorreenn && PPffleeggeebbeeddüürrffttftfftf iiggee

iBei Fragen rund um das Thema Pflege steht Ihnen unsere unverbindliche
und kkoosstteennloossee PPflfleeggeebbeerraattuunngg unterstützend zur Seite.

06131/ 26 52 034 (Täglich 8-20 Uhr) 
 www.pflegehilfe.org

Meiden Sie die direkte Sonne. Suchen Sie 
besser kühle Orte auf. Lü�en Sie zuhause 
einmal morgens und abends und lassen Sie die 
Fenster und Gardinen tagsüber geschlossen, 
um die HHiittzzee ddrraauußßeenn zzuu hhaaltteenn.

Kühle Orte aufsuchen

Halten Sie sich draußen auf, achten Sie darauf, 
sich gut vor der Sonne zu schützen. Tragen Sie 
luu��iiggee KKleeiidduunngg sowie einen SSoonnnneennhhuutt und 
vergessen Sie nicht, SSoonnnneennccrreemmee mit hohem 
Lichtschutzfaktor zu verwenden. 

Auf ausreichend Sonnenschutz achten

Um über den Tag einen kühlen Kopf zu 
bewahren, können Sie ein kküühhleess FFuußßbbaadd 
nehmen oder kaltes Wasser über Ihre 
Pulsadern fließen lassen. So kühlen Sie sich 
auf san�e Weise ab. 

Pulsadern und Füße mit Wasser kühlen

Leichte Ernährung statt fettigem Essen

Sta� fegen, schweren Gerichten sollten Sie 
eher auf leeiicchhtt vveerrddaauuliicchhee SSppeeiisseenn wie Obst, 
Gemüse und mageres Fleisch oder Fisch 
zurückgreifen. Würzen Sie ruhig nach, durchs 
Schwitzen verliert der Körper viel SSaalzz.*

Verlegen Sie Ihre Akvitäten auf außerhalb der 
Mi�agshitze. Ruhen Sie lieber und üübbeerrffoorrddeerrnn
SSiiee Ihhrreenn KKöörrppeerr nniicchhtt. Eine Stundenweise 
Betreuungskra� kann zur Entlastung das 
Einkaufen oder den Haushalt übernehmen.

Mittagshitze meiden und ruhen

Ausreichend Flüssigkeit trinken

Ältere Menschen haben ein vermindertes 
Durstempfinden. Auf ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr muss deshalb besonders 
geachtet werden. Ein TTrrTrTTrT iinnkkpplaann ffüürr ddeenn TTaaTaTTaT gg mit 
Sä�en, Tees und Wasser kann dabei helfen.* 

*Bei Krankheiten wie Herzleiden oder Diabetes in Absprache mit einem Arzt.
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Umleitung

Die ausgeschilderte Umleitung für PKW führt über die L 37 
(Richtung Ostenfeld), ab Steinberg weiter über die K 128 nach 
Oldersbek und die K 135 nach Schwabstedt, über die L 38 nach 
Seeth und die B 202 durch Friedrichstadt zur B 5. LKW fahren 
über die L 37 durch Hollingstedt nach Dörpstedt, die L 39 durch 
Wohlde bis Stapelholm und weiter auf der B 202 durch Fried-
richstadt zur B 5.

Nächsten Schritte

Ab 2022 wird der Knotenpunkt zur Verbindung der B 5 mit den 
beiden Kreisstraßen K 137 und K 138 gebaut. Der Untergrund in 
diesem Westküstenbereich ist diffizil und die Tragfähigkeit des 
Marschbodens grundsätzlich eingeschränkt. Insofern müssen 
die Straßenbauexperten des LBV.SH diesen Eigenheiten des 
Torf-Bodens besonders genau Rechnung tragen und diesen 
gut analysieren. Erste Boden-Rammungen zur Gewinnung de-
taillierter Baugrunderkenntnisse werden ab Spätsommer 2021 
durchgeführt.
Die Verkehrsführung wurde mit der Polizei, der Verkehrsbe-
hörde, dem Kreis, dem Amt, den Gemeinden abgestimmt und 
die Buslinienbetreiber informiert. Das Busunternehmen infor-
miert seine Fahrgäste an den jeweiligen Bushaltestellen über 
die Fahrstrecken der Busse sowie eventuelle Aufhebungen 
von Bushaltestellen. Der LBV.SH bittet, sich auf die notwendi-
gen Arbeiten einzustellen, den ausgeschilderten Umleitungen 
zu folgen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der 
Menschen auf der Baustelle. Die Gesamtkosten für den rund 
einen Kilometer langen Abschnitt Husum-Süd in Höhe von rund 
16 Millionen Euro tragen der Bund und der Kreis.

Alle Verkehrszeichen in Schildergröße 2  bei >100 km/h Größe 3,
Folie RA2 (Typ 2) Schrifthöhe auf Plan-/Umleitungstafeln min. 126 mm.
Der Abstand zwischen Plan-/Umleitungstafeln und Vz457 beträgt
innerhalb OD min. 50m und außerhalb OD min. 100m
Alle Verkehrszeichen und Wegweiser, welche im Widerspruch zu dieser
Verkehrsführung stehen, sind zu deaktivieren und nach Fertigstellung
wieder in Kraft zu setzen.

Vollsperrung

XX.XX bis XX.XX
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Leeve Gott, dor fehlt noch wat.

Dat geiht um Urlaub. Wat gifft dat ni allns för Chancen, in een 
smucke Gegend to fohrn. De Bargen un natürli ok de See. Ach, 
dor fallt mi een oole Geschicht in. Oma Müller weer an de See 
fohrt, ehrn lütten Enkel harr se mit dorbi. He weer bannig smuck 
antosehn in dat Boodtüüch un mit den lütten Strohhoot op.
De Jung klei dor mit de smucke roode Schüffel in den Sand 
rum, as dor so een groote Well answappen dä. He kunn sik ni 
mehr holn un full um. De Well nehm em mit un reet em mit weg 
in de See.
Wat kreeg Oma doch för een Schreck. Se full op de Knee un 
bee: „Leeve Gott, mien Enkel is in de See rutspölt worrn. Loot 
em nich versupen, geev mi em weller. He is so een lütten nüdli-
gen Wonneproppen, so een ortigen Jung.“
Eers weer dor liesen Donner to hörn, ganz wiet weg, denn duur 

Der kleine Mann im Ohr
Eigentlich besitzt ihn jeder
nicht nur Willi, Fritz und Peter.
Denn das Männchen in dem Ohr
ja, es kommt sehr häufig vor.
Müssen wir Entscheidungen treffen,
ist der kleine Mann dann stets bereit,
uns zu helfen aus jeder Schwierigkeit.
Wenn er uns rät, das neue Auto doch zu kaufen,
obwohl noch zehn andere Ratenverträge laufen.
Man hat das noch nicht so recht gecheckt
ob er wohl mit der Versuchung
unter einer Decke steckt?
Doch wie dem auch immer sei,
in unserer Entscheidung sind wir trotzdem frei.
Dieses gilt gleichwohl für die jungen wie die alten:
Einfach den Verstand einschalten.

Alfred Günther

Antrag auf Beitragszuschuss  
bis 31. Juli stellen

Der Monatsbeitrag an die Landwirtschaftliche Alters-
kasse (LAK) kann durch einen Beitragszuschuss um 
bis zu 60% reduziert werden.

Die Einkommensgrenze für den Beitragszuschuss wurde durch 
Gesetz zum 1. April 2021 um über 50% erhöht und beträgt nun 
jährlich 23.688 Euro (West) bzw. 22.428 Euro (Ost).
Maßgeblich ist grundsätzlich das Einkommen nach dem letzten 
Steuerbescheid. Interessant ist der Beitragszuschuss deshalb 
nicht nur für kleinere Betriebe, sondern auch für Zeiten mit ge-
ringem Einkommen und insbesondere auch für junge Unter-
nehmerinnen und Unternehmer. Denn solange in den Steuer-
bescheiden noch kein Einkommen aus Land-/Forstwirtschaft 
festgestellt wird, muss es in der Regel nicht angerechnet wer-
den.
Aufgrund der deutlich angehobenen Einkommensgrenzen hat 
sich die Zahl der zuschussberechtigten Beitragszahler erhöht. 
Liegen alle Voraussetzungen für einen Zuschuss vor, kann die-
ser sogar noch rückwirkend ab 1. April 2021 bewilligt werden, 
wenn der Antrag bis zum 31. Juli 2021 bei der LAK eingeht. Bei 
späterer Antragstellung wird der Zuschuss ab dem Antragsmo-
nat gewährt.

Ein Beitragszuschuss kann schriftlich, telefonisch oder per E-
Mail an versicherung@svlfg.de beantragt werden. Das Formular 
ist auf der Internetseite www.svlfg.de/beitragszuschuss zu fin-
den oder es wird auf Anforderung zugesendet. Darüber hinaus 
kann der Antrag auch online über https://portal.svlfg.de/svlfg-
apps/ gestellt werden. Hierfür ist eine einmalige Anmeldung 
erforderlich.

SVLFG

20. Juli 2021

B 5: Fahrbahnbau bei Husum-Süd beginnt
Dreistreifiger Ausbau der Bundesstraße 5 zwischen Tönning 
und Husum: Der Landes-betrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.
SH) beginnt mit der Herstellung der Fahrbahn (Husum-Süd) 
vom 28. Juli (5:00 Uhr) an bis voraussichtlich 22. November 
2021. Die B 5 bleibt während der Straßenbauarbeiten für den 
Verkehr in Richtung Husum geöffnet; der Verkehr in Richtung 
Hamburg wird umgeleitet. Lediglich an den drei Wochenenden 
22. bis 25. Oktober, 5. bis 8. und 19. bis 22. November wird die 
B 5 baubedingt während der Asphaltierung in beide Fahrtrich-
tungen voll gesperrt. Die Arbeiten sind wetter-abhängig; termin-
liche Verschiebungen sind daher möglich.
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dat overs ni lang, un de nächste groote Well broch tatsächli den 
lütten Jung weller an Land. Oma bekeek sik em, nehm em mol 
weller so richdi in´n Arm.
„Allns klor un allns dor“, meen se denn eers. Mi eenmol over 
worr se wies, dat dor wat fehl. Nu weer Oma een vun de resolu-
ten Fruunslüüd. Mit de schall sik keeneen anleggn, ok de leeve 
Gott ni. Also keek se no boben ropp, no den Heven, un sä denn 

rech so argerli: „Leeve Gott, dor fehlt noch wat. He harr doch 
noch den lütten nüdligen Hoot op.“
Weller worr dat ganz wiet weg liesen donnern. Mit de nächste 
Well spööl denn ok de lütte Hoot an. Süh, un dor weer Oma 
weller mit Gott un de Welt tofreden.

Elisabeth Müller, Juli 2021

Am 15. Juli 2021 verstarb im Alter
von 83 Jahren unser Gildebruder

Otto Heinrich Voß
Mit ihm verlieren wir einen Gildebruder, der 50 Jahre
Mitglied unserer Gilde war und ebenfalls als stellver-
tretender Gilde-Fähnrich fast 50 Jahre aktiv im
Vorstand mitgearbeitet hat.
Für seine Treue zu unserer Gilde danken wir ihm und
werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Vogelgilde Einigkeit von 1723
Die Älterleute und Gildeführer

Werner Peters - Ingo Schallhorn - Arno Schallhorn

In schweren Stunden

Die neuen Rituale des Trauerns
(djd). Neue Rituale des Trauerns entwickeln sich – nicht erst seit 
Beginn der Pandemie. Einsame Partner oder Angehörige von Ver-
storbenen fi nden immer häufi ger alternative Wege der Bewältigung. 
Oft ist nach einer Naturbestattung nicht einmal ein Grab vorhanden. 
Eine Möglichkeit, etwas vom Verstorbenen immer bei sich zu ha-
ben, ist das Tragen von Erinnerungsschmuck. In schmückenden 
Anhängern, die etwa das Familienunternehmen Nano Solutions 
herstellt, werden zum Beispiel Haare, Blüten oder Asche in un-
sichtbaren Kammern aufbewahrt. Immer wichtiger wird auch der 
Austausch mit Menschen, die einen ähnlichen Verlust erlebt haben 
wie man selbst. In speziellen Foren bringen geschulte Trauerbe-
gleiter Schicksalsgenossen zusammen.

Anhänger erinnern an Verstorbene – zum Beispiel, indem sie ihren 
Fingerabdruck zeigen. In geheime Kammern der Schmuckstücke 
können auch Asche oder Haare eingeschlossen werden.
 Foto: djd/www.nanogermany.de
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JOHANNES KLINGER GmbH & Co. KG
25746 Heide

Telefon 0481 - 8560-0

Auch nach Geschäftsschluss erreichbar:
Claus Schmidt Tel. 0151 - 16119061

E-Mail: schmidt@klingerkg.de

Ihr zuverläs s iger & preis werter Lieferant
vor Ort

Diesel · Heizöl · Premium Heizöl
Markenschmiersto�e · NORDGAS-Flüssiggas

daHeim
zuhause

Komfortabel wohnen und doppelt sparen
(djd). Klimafreundlich bauen rentiert sich. Sogar doppelt, wenn 
das Haus eine weitere Wohneinheit hat. Denn ab dem 1. Juli 2021 
gibt es für ein KfW-Effi zienzhaus 40 Plus bis zu 37.500 Euro je 
Wohneinheit vom Staat geschenkt. Die Baubegleitung wird bis 
zu 5.000 Euro gefördert. Bei einem Eigenheim mit einer zweiten 
Wohneinheit macht das insgesamt eine Förderung von 80.000 Euro 
anstatt der bisherigen Summe von 64.000 Euro aus. Als separate 
Wohneinheit konzipiert, ist eine Einliegerwohnung zudem ideal, 
um generationenübergreifendes Wohnen zu verwirklichen. Die 
Baureihe sunshine von WeberHaus beispielsweise kann in jeder 
Hausgröße als Zweifamilienhaus oder auch mit Einliegerwohnung 
geplant werden. Unter www.weberhaus.de gibt es Informationen 
und Wohnbeispiele.

Die Baureihe sunshine kann in allen Größen als Zweifamilienhaus 
und auch mit Einliegerwohnung realisiert werden.
 Foto: djd/WeberHaus

Rasenmäherr ddeerr ffüühhrreennddeenn HHeerrsstteelllleerr

WWiirr hhaabbeenn ffüürr jjeeddeenn ddeenn rriicchhttiiggeenn RRaasseennmmäähheerr!!

Werkstatt:                      
Dorfstraße 60a                                                      

Tel.: 04837/252

Büro:                  
Sumpferpelweg 10                                                      

Tel.: 04837/549

25774 

Hemme

Roboter, Akkkkuu--,, EElleekktro-, Benzingerätetro , BenziRoooboter, A ingerätttei
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S
Sparkasse

Mittelholstein AG

Digital und persönlich:
Video-Service „KiM“

Nutzen  Sie unseren 
neuen Video-Service „KiM“
ab dem 02.08.2021.

KiM - Kunde im Mittelpunkt

Gemeinsam mit unserem Team der Direkt-Filiale
unterstützt „KiM“ Sie bei Ihren täglichen
Bankgeschäften.

Ab August 2021 steht „KiM“ Ihnen montags bis
freitags von 9:00 bis 16:00 Uhr zur Verfügung.

Weitere Informationen zum umfangreichen
Serviceangebot finden Sie unter: 
spk-mittelholstein.de/kim

• Fleischgerichte
• Gyros
• Reisgerichte
• Gratin
• Salate

• Pizza
• Pasta
• Calzone
• Croques
• Burger 04836 9967 355

ABHOL- UND LIEFERSERVICE 
AB 17.00 UHR

Di. - So. 17.00 - 22.00 Uhr

Internet kann jeder,

wir können auch Mensch.

Susanne Engler
Filialleitung Hennstedt
( 04836 99608-340

vr-wk.de

Hennstedt liegt auf der Dithmarscher Geest und wird maßgeb-
lich durch die umliegende Eiderlandschaft geprägt. Als Zent-
ralort verfügt Hennstedt über vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, 
Gewerbebetriebe, Handwerk, Kindergarten, Grund- und Ge-
meinschaftsschule, sowie Sportstätten. Ein attraktives beheiz-
tes Schwimmbad und ein neu geschaffenes Jugendzentrum 
ergänzen das Freizeitangebot vor Ort. Ein reges Vereinsleben 
pulsiert in der Gemeinde.

Hennstedt erfreut sich auch als Wohnort großer Beliebtheit, daher 
wird zurzeit ein 36 Bauplätze umfassendes Neubaugebiet erschlos-

sen. Die Grundversorgung (Ärzte, Apotheke, soziale Einrichtun-
gen) auch für eine älter werdende Bevölkerung ist gesichert. Ein 
Pfl ege- und Altenheim ist seit Ende 2005 in Hennstedt angesiedelt.

Seit dem 01.08.2015 ist das moderne Veranstaltungs- und Kul-
turzentrum „Markt-Treff Inne Merrn“ eröffnet. Kerngeschäft ist der 
gastronomische Betrieb mit Saalbetrieb und Hotelzimmern. Zu fest-
gelegten Öffnungszeiten fi nden Sie im Markttreff weitere Angebote 
und Dienstleistungen wie z. B. die Touristeninformation, die VHS, 
den SoVD sowie den „Kümmerer“ der Gemeinde. E-Ladestationen 
für Fahrräder und Autos runden das Angebot ab. Seit Anfang 2018 
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Schulstraße 20 Tel. 04836 - 541
25779 Hennstedt www.rt-shk.de

Leidenschaft

fürs Handwerk.

Stoff und mehr 
bei Renate 

Inh. Renate Guldager

Heider Straße 2 | 25779 Hennstedt | Tel. 01520 . 7932096

Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do. und Fr. 9.00 - 12.00 Uhr  & 14.00 - 18.00 Uhr

Mi. und Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
In den Sommermonaten montags geschlossen

Süderstr. 32 · Ausstellung Süderstr. 4 · 25779 Hennstedt 
Tel.: 04836/2152602 · Mobil: 01523/4150844

• perfekte Beratung
• individuelle Planung
• professionelle Montage
• hochwertige Qualität

Lothar Schmak
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betreibt die Gemeinde Hennstedt auf ehrenamtlicher Basis das 
Sozialmobil „Efa“ (Einer für alle) - es steht für mehr Mobilität und 
Teilhabe am öffentlichen Leben in Hennstedt.

Auch die Amtsverwaltung des neu gebildeten Amtes Kirch-
spielslandgemeinden Eider befi ndet sich in Hennstedt.

Der landschaftliche Reiz besteht im Kontrast zwischen der hügeli-
gen Geest und der weiten ebenen Eiderniederung mit ihren Mooren 
und Marschweiden. Die sehenswerte „Secundus Kirche“ überragt 
den Ort und bietet die Möglichkeit zur Besichtigung.Ein umfangrei-

ches, gut ausgeschildertes Wander-, Reit- und Fahrradnetz lädt zu 
ausgiebigen Touren ein. Die Eider ist ein ausgezeichnetes Revier 
für Wassersportler und Angler. Ein Campingplatz und zahlreiche 
Ferienwohnungen bieten den Gästen gute Unterkunftsmöglich-
keiten. Außerdem befi nden sich in Hennstedt-Horst zwei Wochen-
endhausgebiete.

Ganz in der Nähe von Hennstedt liegt das Gut Apeldör mit einem 
weit über die Grenzen von Dithmarschen hinaus bekannten Golf-
platz. Hier gibt es einen ausgezeichneten gastronomischen Betrieb 
mit Hotel und Erholung pur sowie Ruhe und Natur.

Seit November letzten Jahres hat Renate Guldager ihr kleines 
Stoffgeschäft im Herzen von Hennstedt.

Neben Stoffen (dänische Baumwollstoffe, Jersey und Musselin), 
findet man bei ihr auch Wolle von Lana Grossa, skandinavische 
Deko, Babykleidung und vieles Schöne mehr.

Ihre Öffnungszeiten sind: 
Mo., Di., Do. und Fr. von 
9-12 Uhr & 14-18 Uhr sowie 
Mi. und Sa. von 9-12 Uhr

In den Sommermonaten 
ist montags geschlossen.

Schauen Sie gern mal vorbei. 

Renate Guldager freut sich 
auf Ihren Besuch.

- Anzeige -
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Ganz egal welche Dienstleistung, ob Neuanschaffung, Wartung 
oder Reparatur, ob Neubau, Anbau oder Umbau, Renovierung 
oder Raumausstattung. Für all ihre Vorhaben gibt es einen Fach-
mann in Ihrer Nähe! Der Weg zum Fachmann lohnt sich immer! 
Auch wenn der Trent zum „Do it yourself“ in der letzten Zeit zu-
genommen hat, ist nicht alles Fachmann, was in Hof und Haus 
selber Hand anlegt! Da ist die Qual der Wahl vor dem Baumarkt-
Regal. Eine Produktvielfalt, die einen „erschlägt“! Nehme ich das 
richtige Material? Habe ich das richtige Werkzeug? Im Falle der 
Gewährleistung „buttert“ der selbst ernannte Fachmann im Scha-
densfall eben noch einmal oben drauf, oder er geht das nächste 
Mal lieber gleich zum Fachmann. Dabei gibt es gute Gründe, 
warum sich der Weg zum Fachmann lohnt! Da ist zum einem 
die riesige Erfahrung, die der Maurer, Dachdecker, Zimmerer, 
Fließenleger etc mitbringt, denn er hat seinen Job von der Pike 
auf gelernt, über Jahre hinweg perfektioniert und Wissen konti-
nuierlich auf den neuesten Stand gebracht. Und das alles für Sie! 
Die Erfahrungswerte eines Fachbetriebes sind durch nichts zu 
ersetzen und ersparen so mache nachträgliche, oft kostspielige 
Ausbesserung. Und das Wichtigste: die Garantie: Sie bekommen 
eine klare Kosteneinschätzung und Planungssicherheit durch 
Garantieansprüche. 

Also noch Fragen? Kommen Sie lieber gleich zu Ihrem Fachbetrieb.

PFLASTERARBEITEN

Sie sind auf der Suche nach einem verlässlichen Pflasterer mit 
langjähriger Erfahrung? Marcel Laß hat mit seinen Bauleistun-
gen einen Ruf erworben, der für absolute Kundenzufriedenheit 
steht. Er bietet die Umgestaltung von Auffahrten, Wegen und 
viele andere Leistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Da-
bei garantiert Marcel Laß eine persönliche, maßgeschneiderte 
Betreuung. Nehmen Sie gern Kontakt mit ihm auf, damit er bald 
loslegen kann. Marcel Laß ist telefonisch unter 0160 / 3520060 
erreichbar.

- Anzeige -

 

 Marcel Laß 
Mittelstraße 15 
25779 Hennstedt 

m.lass@freenet.de 
Mobil:0160/3520060 

www.gartenunderdbau-lass.de  
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APELDÖR SMOKER & FOODTRIP-BUFFET

„SMOKER“
JEDEN 1. & 3.

DONNERSTAG IM 
MONAT AB 18 UHR

€ 29 p.P.

ANMELDUNG
PER E-MAIL :

INFO@APELDOER.DE

ODER
TELEFONISCH

0 48 36 / 99 60-0

„FOODTRIP“
JEDEN 2. & 4.

DONNERSTAG IM 
MONAT AB 18 UHR

€ 29 p.P.

Betreuung u. Pflege
Tagespflege

Ihr starker Partner im Amt Eider

08000  0800365
Anruf jederzeit u. kostenfrei

www.drk-dithmarschen.de

Fahrschule Andreas Päsold

Ausbildung in allen gängigen
Fahrerlaubnisklassen

Meldorfer Straße 61 Heide
Fedderinger Straße 12 Hennstedt

0176 / 46 52 92 02

Ausbildung in allen gängigen Klassen

Fahrlehrer Andreas Päsold ist in allen Klassen ausgebildet und 
begleitet Sie auf Ihrem Weg zur gewünschten Fahrerlaubnis. Im 
Anschluss an den Theorieunterricht werden Sie in der Praxis auf 
abwechslungsreichen und anspruchsvollen Strecken in Dith-
marschen ausgebildet und auf den Straßenverkehr vorbereitet. 
Dabei kommen top-gepflegte Fahrzeuge für die unterschiedli-
chen Klassen zum Einsatz. Gerne zeigt er Ihnen vor Beginn Ihrer 
Ausbildung die Fahrzeugflotte und lässt Sie Probe sitzen. Sie 
sollen sich schließlich rundum wohlfühlen. Gern können Sie un-
ter 0176 / 46 52 92 02 mit Andreas Päsold einen Termin verein-
baren. Er freut sich auf Ihren Anruf!

- Anzeige -
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Gesundheit
wichtiger denn je

Wer sich bewegt, kann etwas bewegen
(djd). Wer etwas bewegen will, muss selbst beweglich sein. Denn 
eine fi tte Muskulatur wirkt sich direkt auf Gesundheit und Leistungs-
kraft aus. Gerade im mittleren Alter, wenn sich erste Zipperlein 
zeigen, man aber noch viel vorhat, kann Sport einiges bewirken. 
Denn Training macht nicht nur stark und beugt Rückenschmerzen 
vor. Die Muskeln wirken auch als stoffwechselaktives Organ und 
schütten Botenstoffe (Myokine) aus, die Entzündungen regulieren, 
den Fettabbau anregen und Diabetes Typ 2, Herzerkrankungen, 
Krebs, Osteoporose und Demenz ausbremsen können. Also auf 
zum Training und dabei auf eine gute Magnesiumversorgung ach-
ten, denn das Mineral unterstützt die natürliche Muskelfunktion. 
Eine Extraportion liefert Biolectra Magnesium aus der Apotheke, 
mehr unter www.biolectra-magnesium.de.

IIhhrree AAnnnnaahhmmeesstteellllee
ffüürr IIhhrree AAnnzzeeiiggee
ffüürr ddaass AAmmttssbbllaatttt ““AAmmtt EEiiddeerr””

ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::
Mo. - Sa.: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr

Mo. - Di.: 14.00 - 17.00 Uhr, Do - Fr.: 14.00 - 17.00 Uhr

BBüücchheerr –– PPaappiieerr--,, SScchhrreeiibb-- uunndd SSppiieellwwaarreenn -- FFoottookkooppiieenn
                  aalllleess ffüürr ddiiee SScchhuullee –– aalllleess ffüürrss BBüürroo!!

Postagentur mmiitt ssäämmttlliicchheenn PPoossttggeesscchhääfftteenn uunndd PPoossttbbaannkk
                  CASH & GO
                  llaaddeenn SSiiee IIhhrr HHaannddyy bbeeii uunnss aauuff -- PPrreeppaaiidd--KKaarrtteenn

Lotto-Annahme zzuu uunnsseerreenn ggeewwoohhnntteenn GGeesscchhääffttsszzeeiitteenn

Druckerei Jürgen Schallhorn
25774 Lunden – Poststr. 1

Tel. (0 48 82) 2 08 – E-Mail: j@druck-schallhorn.de

Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
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Nutzen Sie unsere Serviceleistungen 
Zuhause oder im Seniorenzentrum.

HÖRANALYSE
um für Sie die besten
Hörgeräte zu ermitteln

HÖRTEST
zur Bestimmung Ihres
Hörvermögens

GEHÖRSCHUTZ
zum Schutz vor Lärm; als
Schwimmschutz nach
Operationen amOhr

AUSWERTUNG
kostenloses Probetragen
eines für Sie optimalen
Hörsystems

Buchholzer Str. 3 • 25712 Burg
Telefon 0 48 25 / 47 49 402HÖRGERÄTEHÖRGERÄTE

Gesundheit
wichtiger denn je

Starke Abwehrkräfte auch im Alter
(djd). Das Jahr 2020 hat es gezeigt: Vorerkrankungen wie Blut-
hochdruck, Diabetes und Übergewicht erhöhen besonders bei 
Senioren das Risiko für schwere Verläufe von Infektionskrank-
heiten. Doch die eigene Widerstandskraft lässt sich fördern. 
Dazu gehört, chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck oder 
Diabetes konsequent zu behandeln. Basis für eine gesunde 
Lebensweise ist außerdem eine ausgewogene Ernährung mit 

viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und Fisch. Auch eine 
Nahrungsergänzung mit dem gefäßschützenden und blutdruck-
regulierenden Eiweißbaustein Arginin, etwa mit Telcor Arginin 
plus, kann sinnvoll sein – mehr dazu unter www.telcor.de. Ein 
weiterer Schlüsselfaktor für Fitness und Abwehrkraft ist regel-
mäßige Bewegung – schon ein 20-minütiger Spaziergang am 
Tag hat positive Effekte.
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W.A.T.T. Craft Beer Bärenbräu Süderheistedt GbR
Westerstraße 21 | 25779 Süderheistedt 

Telefon: 01514-1690361 | Mail: info@watt-craftbeer.de

Craft-BeerCraft-Beer

ausaus

dithmarschen
dithmarschen

hhier vor ort von Hand gebraut

ier vor ort von Hand gebraut

W.A.T.T. Craft Beer Brauerei

Westerstraße 21

25779 Süderheistedt

Immer informiert bleiben

   
 

 

LUST ZU PROBIEREN?
In den kommenden Wochen bieten wir wieder 
kostenlose Bierproben an! Termine und Teilnah-
mebedingungen findest du auf unserer Internet-
seite unter watt-craftbeer.de//bierproben/

EINFACH MAL REINSCHAUEN
Unsere Brauerei ist immer donnerstags von 
18 bis 20 Uhr geöffnet. Nur hier erhälst du 
unsere Spezialitäten „W.A.T.T. Besonderes“ 
und „W.A.T.T. Leckeres“.

IMMER INFORMIERT BLEIBEN
Melde dich bei unserem Newsletter an und 
bleibe immer informiert über neue Biersorten 
und Sonderaktionen unserer Brauerei.
Anmeldung im Internet über watt-craftbeer.de/
newsletter oder über den QR-Code.

Craft-BeerCraft-Beer
ausaus

dithmarschendithmarschen

hhier vor ort von Hand gebrautier vor ort von Hand gebraut

Lust zu probieren?

In  den  kommenden  Wochen
bieten  wir  wieder  kostenlose
Bierproben  an!  Termine  und
Teilnahmebedingungen findest
Du  auf  unserer  Internetseite
unter
watt-craftbeer.de//bierproben/ 

Einfach mal reinschauen

Unsere Brauerei ist immer donnerstags von 18
bis 20 Uhr geöffnet. Nur hier erhälst Du unsere
Spezialitäten  „W.A.T.T.  Besonderes“  und
„W.A.T.T. Leckeres“.  

A  dresse:  
W.A.T.T. Craft Beer Brauerei

Westerstraße 21
25779 Süderheistedt

Immer informiert bleiben

Melde  Dich  bei  unserem  Newsletter  an  und
bleibe  immer  informiert  über  neue  Biersorten
und  Sonderaktionen  unserer
Brauerei.

Anmeldung  im Internet  über  
watt-craftbeer.de/newsletter
oder über den QR-Code.

WW..AA..TT..TT.. CCrraafftt BBeeeerr BBäärreennbbrrääuu SSüü  

Westerstraße 21 25779 Süderheistedt

Telefon: 01514-1690361 Mail: info@watt-craftbeer.de

CRAFT-BEER
AUS

DITHMARSCHEN

Craft-BeerCraft-Beer
ausaus

dithmarschendithmarschen

Lust zu probieren?

In  den  kommenden  Wochen
bieten  wir  wieder  kostenlose
Bierproben  an!  Termine  und
Teilnahmebedingungen findest
Du  auf  unserer  Internetseite
unter
watt-craftbeer.de//bierproben/ 

Einfach mal reinschauen

Unsere Brauerei ist immer donnerstags von 18
bis 20 Uhr geöffnet. Nur hier erhälst Du unsere
Spezialitäten  „W.A.T.T.  Besonderes“  und
„W.A.T.T. Leckeres“.  

A  dresse:  
W.A.T.T. Craft Beer Brauerei

Westerstraße 21
25779 Süderheistedt

Immer informiert bleiben

Melde  Dich  bei  unserem  Newsletter  an  und
bleibe  immer  informiert  über  neue  Biersorten
und  Sonderaktionen  unserer
Brauerei.

Bierproben

Navigation

Craft-BeerCraft-Beer
ausaus

dithmarschendithmarschen

Lust zu probieren?

In  den  kommenden  Wochen
bieten  wir  wieder  kostenlose
Bierproben  an!  Termine  und
Teilnahmebedingungen findest
Du  auf  unserer  Internetseite
unter
watt-craftbeer.de//bierproben/ 

Einfach mal reinschauen

Unsere Brauerei ist immer donnerstags von 18
bis 20 Uhr geöffnet. Nur hier erhälst Du unsere
Spezialitäten  „W.A.T.T.  Besonderes“  und
„W.A.T.T. Leckeres“.  

A  dresse:  
W.A.T.T. Craft Beer Brauerei

Westerstraße 21
25779 Süderheistedt

Immer informiert bleiben

Melde  Dich  bei  unserem  Newsletter  an  und
bleibe  immer  informiert  über  neue  Biersorten
und  Sonderaktionen  unserer
Brauerei.

Anmeldung  im Internet  über  
watt-craftbeer.de/newsletter
oder über den QR-Code.

     

Bierproben

Navigation

Newsletter
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dithmarschendithmarschen
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Lust zu probieren?

In  den  kommenden  Wochen
bieten  wir  wieder  kostenlose
Bierproben  an!  Termine  und
Teilnahmebedingungen findest
Du  auf  unserer  Internetseite
unter
watt-craftbeer.de//bierproben/ 

Einfach mal reinschauen

Unsere Brauerei ist immer donnerstags von 18
bis 20 Uhr geöffnet. Nur hier erhälst Du unsere
Spezialitäten  „W.A.T.T.  Besonderes“  und
„W.A.T.T. Leckeres“.  

A  dresse:  
W.A.T.T. Craft Beer Brauerei

Westerstraße 21
25779 Süderheistedt

Immer informiert bleiben

Melde  Dich  bei  unserem  Newsletter  an  und
bleibe  immer  informiert  über  neue  Biersorten
und  Sonderaktionen  unserer
Brauerei.

Anmeldung  im Internet  über  
watt-craftbeer.de/newsletter
oder über den QR-Code.
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Westerstraße 21 25779 Süderheistedt

Telefon: 01514-1690361 Mail: info@watt-craftbeer.de

Bierproben

Navigation

Newsletter

GRABMALE

BOMBACH

GRABMALE

BOMBACH

GRABMALE

GRABMALE

BOMBACH

GRABMALE

BOMBACH

GRABMALE

GRABMALE

Erinnerungen aus Naturstein

www.bombach-naturstein.de

Schleswiger-Ch. 13
25813 Husum

Tel.: 04841-773293

Van-Wouwer-Str. 7
25840 Friedrichstadt 

Tel.: 04881-437
(neben Aldi) 

Bombach Grabmale

mark.bombach@t-online.de
WhatsApp   0170  93 82 644

Helfer in schweren Stunden

Bestattungen V. Manthey
· Erledigung aller Formalitäten
· Erd- & Feuerbestattungen
· Seebestattungen
· Waldbestattungen

Eiderstr. 17 • 25794 Pahlen
Telefon 04803.13 99
Mobil 0160.90 24 82 69
· Pahlen · Delve · Hennstedt · Dellstedt · Tellingstedt

Tag und Nacht

für Sie erreichbar

Maike Madüske · Friseurmeisterin 
Heider Str. 3 | 25779 Hennstedt | 04836-2154710

• Hochsteckfrisuren • Frisuren für Hochzeit •
• Frisuren für Konfirmation und festliche Anlässe •

Öffnungszeiten:
 Mo., Di., Do., Fr. 8 - 12 Uhr und  13 - 18 Uhr (Bitte Termin vereinbaren.)

Sa. 8 - 12.30 Uhr (ohne Termin)

Wir freuen uns Sie als Kunden begrüßen zu dürfen.

Röbeler Str. 9 · 17209 Sietow  · Tel. 039931/579-0 · Fax 039931/57930 

Schalten Sie Ihre
Werbeanzeige
im Amtsblatt Eider!

Bei Fragen und Wünschen
bin ich gern für Sie da:

Antje Bergholz
039931/579-67
a.bergholz@wittich-sietow.de

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160 www.wm-aw.de Fa

„Gute Menschen gleichen Sternen,
sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen.“


